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Auszug
aus der Niederschrift über die Sitzung des

Stadtrates am 19.04.2023

Zu der Sitzung waren alle Stadträte ordnungsgemäß geladen. Erschienen sind der Zweite
Bürgermeister und 13 Stadtratsmitglieder. Die Sitzung war öffentlich. Soweit nicht besonders
vermerkt, wurde der Beschluß einstimmig gefaßt

3. Bauleitplanung „Windpark Wörth“

3.1 Behandlung der Anregungen und Bedenken aus der vorgezogenen Bürgerbe-
teiligung und der Anhörung der Träger öffentlicher Belange
Für den Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplanes und den Entwurf des Be-
bauungsplanes „Windpark Wörth“ wurden in der Zeit vom 19.11.2021 bis 30.12.2021
die vorgezogene Bürgerbeteiligung sowie die Anhörung der Behörden und Träger öf-
fentlicher Belange durchgeführt. Dabei sind folgende Stellungnahmen eingegangen:
Bettina Hefter, Ute und Kassian Kohlmann, Jürgen Höfer, Monika Schork und
Gebhard Leis, Maurice Kempf, Fam. Wolfstädter, Ingrid und Klaus Kempf (je-
weils textgleich)
Zu Seite 6 - Windhöffigkeit
Unseres Erachtens ist die Windhäufigkeit und somit die Wirtschaftlichkeit an den ge-
planten Standorten nicht gegeben, vgl. hierzu die Bilanzen des „Windpark Bayeri-
scher Odenwald". Die Standorte dieser WKA sind in vergleichbaren Höhenbereichen
zum „Windpark Wörth", somit ist mit einer entsprechenden Windhöffigkeit und ent-
sprechendem Stromertrag zu rechnen. Die Bilanzen des „Windpark Bayerischer
Odenwald" weisen in fast jedem Jahr einen erheblichen Fehlbetrag aus, der damit
begründet wird, dass die Stromerlöse aufgrund des schwachen Windaufkommens
unter der Prognose liegen.
Zu Seite 12, 42 und 68: Erholungswald/Erholungsfunktion
Ein Teil des Geltungsbereiches liegt in einem ausgewiesenen Erholungsgebiet und
wird auch als solches von den Wörther Bürgern, sowie den Bürgern der Nachbarge-
meinden ausgiebig genutzt. Durch die Windräder, sowie Rodungen, Bodenverdich-
tungen und Ausbau/Befestigung der Waldwege geht die Erholungswirkung nach un-
serem Dafürhalten gänzlich verloren. Da sich die örtlichen Rundwanderwege im Be-
reich Kunradslust konzentrieren, wird dieses Gebiet für die Erholungsnutzung zer-
stört.
Zu Seite ab 17, ab 32 und 64: Wirkfaktoren und Eingriffsfläche
Die Eingriffsfläche beträgt für den Windpark 7,1 ha, dauerhaft werden 3,9 ha Wald
gerodet. Durch die sehr weiten Zuwegungen muss jedoch mit einer viel größeren Ein-
griffsfläche gerechnet werden. Große Bereiche bleiben dauerhaft unbewaldet und
selbst in den wiederaufgeforsteten Teilen werden Biotope, Höhlenbäume und Le-
bensräume für Tiere und Pflanzen verloren sein. Durch die Bodenverdichtung und
Teilversiegelung kommt es zum Verlust der Bodenfunktionen. Gerade in Zeiten von
Klimawandel und Flutkatastrophen muss das Ökosystem „Wald" besonders ge-
schützt werden, da es sehr wichtige Schutzfunktionen übernimmt. Auch die EU-Kom-
mission sieht in ihrem aktuellen Klimaschutzpaket Wälder als natürlich CO2 -Speicher
und plant die Pflanzung von drei Milliarden Bäumen. Ebenso will die Bundesumwelt-
ministerin Steffi Lemke Wälder renaturieren und alte Baumbestände fördern um somit
wertvolle Kohlenstoff-Speicher zu erhalten.
Zu Seite 24 und ab 49: Avifauna
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Die Biodiversität um die geplanten WEA-Standorte, sowie der Zuwegungen ist be-
achtlich und daher unbedingt schützens- und erhaltenswert. Seltenen z. T. streng ge-
schützten Tier- und Pflanzenarten wird durch die Rodungen und Bodenverdichtungen
der Lebensraum genommen. Zudem sind die vielen windkraftsensiblen Vögel und
Fledermäuse der Gefahr von tödlichen Kollisionen mit den Rotorblättern ausgesetzt.
Vermeidungsmaßnahmen, wie z.B. ein rascher Rückbau der offenen Eingriffsflächen
durch Bepflanzung erscheinen wenig sinnvoll, da die Wuchshöhe der Bepflanzung
erst nach sehr vielen Jahren hoch genug und damit die Flächen für Rotmilane usw.
unattraktiv sein werden.
Zu Seite ab 47: Vegetation
Die Waldbestände im Geltungsbereich bestehen aus meiner Sicht überwiegend aus
Laub-Misch-Wäldern. Bei diesen Flächen handelt es sich vorwiegend um gesundem
Baumbestand, es gibt keine Windwurfflächen und lediglich eine kleine Borkenkä-
ferkalamität-Fläche im Bereich Dreistein. Eine Rodung von gesundem Baumbestand
sollte unseres Erachtens unbedingt vermieden werden.
Abschließend möchte wir Sie bitten, unsere Bedenken bei den weiteren Planungen zu
berücksichtigen. Außerdem möchte wir eindringlich an Sie appellieren, unseren ge-
sunden, wunderschönen Wald mit seiner Artenvielfalt nicht zum Bauernopfer zu ma-
chen und den Wörther Bürgern ihr Erholungsgebiet nicht zu zerstören.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die Anregungen und Bedenken werden zur Kenntnis genommen:

Der Antragsteller hat durch Messungen, Berechnungen und die Auswahl des An-
lagentyps sichergestellt, daß die Anlagen wirtschaftlich zu betreiben sind.

Auf den Sachverhalt Erholungswald/Erholungsfunktion wird im Entwurf zum Bebau-
ungsplan ausführlich eingegangen. Bei der Änderung der Landschaftsschutzgebiets-
verordnung wurden die Ausnahmezonen auch auf Erholungswald der Stufe E II aus-
gedehnt

Im aktuellen Entwurf zum Bebauungsplan sind die Eingriffsflächen exakt dargestellt.
3,7 ha bleiben im Windpark dauerhaft waldfrei. Es werden sowohl umfangreiche Maß-
nahmen zur Aufwertung von bestehenden Waldbeständen ergriffen als auch Auffor-
stungen in gleichem Umfang auf geeigneten Standorten im Stadtgebiet vorgenom-
men, sodaß mittelfristig die Waldflächenbilanz unverändert bleibt.

Weitere Flächeninanspruchnahmen im Zuge des Ausbaus der Zuwegung werden
ebenso ausgeglichen und separat beantragt.

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan und im UVP-Bericht werden die Funktionen
des Waldes als CO2-Speicher und die CO2-Einsparung durch den Bau von Windrä-
dern verglichen und abgewogen.

Auf die Belange der Avifauna wird in der speziellen artschutzrechtlichen Prüfung und
im aktualisierten Umweltbericht zum Bebauungsplan ausführlich eingegangen.

Die Rodungsflächen wurden verfahrensbegleitend optimiert. Es wurden überwiegend
weniger wertvolle Nadelholz- und Mischwaldbestände ausgewählt. Die Ersatzauffor-
stungen werden mit standortheimischen Gehölzen vorgenommen.

Markus Rühl
Generell begrüße ich die Idee der regionalen Stromerzeugung, es bleibt aber abzu-
wägen, ob hierzu ein Windpark mit all seinen Folgen der geeignete Weg ist. Beson-
ders stört mich die WEA 1 am Habrichsweg.
Bereits seit einigen Jahren bin ich Wegewart für den WH3-Rundweg beim Naturpark.
Der WH3 verbindet die drei Waldhäuser Wörth, Seckmauern und Obernburg. In
Wörth verläuft er vom Parkplatz am Schützenhaus zum Waldhaus und dann weiter
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über den Habrichsweg zur Kunradslust. Dort geht er weiter bis in etwa der geplanten
WEA 2 und geht dann über den Sautrieb hinunter nach Seckmauern.
Die WEA 1 ist, wenn ich das richtig deute, genau am Habrichsweg geplant. Dieser
Abschnitt ist aber einer der schönsten Wanderwege, der mit dem Bau der Windkraft-
anlage nachhaltig zerstört wird. Er ist sehr naturbelassen und wird danach von der
WEA 1 bis zur Kunradslust nur noch ein breiter Schotterhaufen sein. Denn die Zufahrt
zu so einer Windenergieanlage muss gewährleistet sein, aber muss man dafür diesen
schönen Weg opfern?
Auch die Kreuzung an der Kunradslust wird wahrscheinlich großflächig ausgebaut
werden müssen. Ob das so gewollt ist? Ich verstehe auch nicht, warum man die WEA
1 nicht an der etwas höher gelegenen Forststraße zum Habrichsweg plant.
Auch die Bauarbeiten werden viele Wanderer verschrecken, denn es verlaufen ja
noch diverse andere Wege über den Habrichsweg. Das würde sich alles erledigen,
würde man die WEA 1 etwas höher setzen und von dort aus erschließen und den
eher schmalen Wanderweg so belassen wie er zum Glück noch ist.
Es wäre wirklich schade, wenn die WEA 1 so wie geplant umgesetzt wird. Wie er-
wähnt, ich bin im Moment noch nicht gegen den Windpark oder das Windrad, aber
ich finde es doch sehr unglücklich platziert.
Vielleicht ergeben sich ja im Laufe der Planung hier noch Änderungsmöglichkeiten.
Es wäre jedenfalls sehr begrüßenswert.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Standort 1 läßt sich aus technischen Gründen (Abstandsregeln, Abstand zu Ortschaf-
ten) nicht verlegen. Der vom Einwendungsführer vorgeschlagene Standort liegt im
Prinzip außerhalb der Ausnahmezone, der Standort selbst liegt in wenig attraktiven
Nadelholzbeständen.

Der Wegeausbau wird auf das absolut notwendige Mindestmaß begrenzt.

Bauzeitig werden die Wanderwege umgeleitet.

Dr. Klaus-Dieter Wahl
Der Entwurf des Bebauungsplans wird mit dem Argument begründet: „dass durch die
Errichtung von Windenergieanlagen der Ausstoß an klimaschädlichen Gasen insge-
samt verringert wird, so dass auf diese Weise die Auswirkungen des Klimawandels
abgeschwächt werden können.“
Dieses Argument ist es wert mit konkreten Zahlen verdeutlicht zu werden. Im Jahr
2019 war Deutschland für 2,2 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Von
diesem deutschen Anteil (verursacht durch Energieerzeugung, Verkehr, Industrie, pri-
vate Haushalte) wurden durch alle 30 000 deutschen Windkraftanlagen nur 3 % ver-
mieden. Es geht also um eine Ersparnis von 0,07 Prozent der globalen Emissionen
durch 30.000 Windräder. Sie können sich dann selbst ausrechnen, wieviel die ge-
planten fünf Windräder tatsächlich das Weltklima beeinflussen werden.
Selbst wenn es gelänge, die gesamten Emissionen Deutschlands und der EU auf null
zu senken, könnte dies global nur einen kleinen Beitrag leisten und den Klimawandel
nicht aufhalten (Quelle: Sachverständigenrat 2019).
Setzen Sie doch bitte den dauerhaften Verlust an wertvollem Wald, Natur, geschütz-
ten Tieren und Landschaft gegen den vermeintlichen Klimaschutz durch die geplan-
ten Windräder. Und überlegen Sie nochmal, ob es wert ist, dies für unsicheren Wind-
strom zu opfern.
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Bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen ist wegen des regelmäßig hohen Konkre-
tisierungsgrads der Vorhabenplanung eine vollständige Problembewältigung auf Pla-
nungsebene erforderlich.
Insbesondere unterliegt die planende Gemeinde im Hinblick auf die Prüfung der ar-
tenschutzrechtlichen Verbotstatbestände im Rahmen der planerischen Abwägung
denselben Anforderungen wie die Genehmigungsbehörde (BayVGH, Urteil v.
17.07.2020, 15 N 19.1377). Allein aus den bisher veröffentlichten Ergebnissen der
Horchposten für Fledermäuse werden massive Verbote für die Abholzung auf den
Zuwegungen und den Bauplätzen in der Bauphase und für die Betriebszeiten der
Anlagen erforderlich sein. Es wurden 14 Fledermausarten detektiert, alle sind streng
geschützt (Anhang IV EU FFH Richtlinie Nr. 92/43/EWG). Davon sind fünf festge-
stellte Arten lt. bay. WEE an Windkraftanlagen kollisionsgefährdet. Aufgrund der
neuen EuGH-Entscheidung vom 4. März 2021 (C-473/19) bedeutet dies: der Schutz
muss in jedem Einzelfall für die betroffenen Individuen gesichert sein. Wird durch die
Baumaßnahmen oder durch den Betrieb einer WKA eine streng geschützte Fleder-
maus (Individuum) getötet oder ein Habitat zerstört, liegt eine strafbare Handlung des
Bauunternehmers/ Anlagenbetreibers vor.
Die bisher veröffentlichten Untersuchungsergebnisse zu Vögeln lassen auf massive
Defizite der Gutachten schließen. Es ist völlig unglaubwürdig, dass im gesamten Un-
tersuchungsgebiet nur ein Brutplatz (Mb) vorhanden sein soll. Die zahlreichen Hin-
weise auf die Waldschnepfe unmittelbar rechts und links von den geplanten Zuwe-
gungen weisen auf ein Dichtezentrum hin. Umsiedlungen sind damit ausgeschlossen.
Ungeeignet ist auch die Empfehlung zum Schutz des Rotmilans.
Ich gehe davon aus, dass es bei sorgfältiger Untersuchung noch erhebliche weitere
artenschutzrechtliche Konflikte geben wird.
Die beiden in unserem Landkreis befindlichen Windparks bei Neunkirchen (oberhalb
Eichenbühl) und Heppdiel (Green City) liegen auf Freiflächen und damit günstiger als
die geplanten Anlagen bei Wörth. Keiner der beiden Windparks hat über seine bishe-
rigen Betriebslaufzeiten Gewinne erwirtschaftet. Die Windgutachten waren regelmä-
ßig deutlich zu optimistisch. Das Lützelbacher Kommunalwindrad ist eine finanzielle
Katastrophe für die Investoren. Auch die im Internet zugänglichen Produktionszahlen
der 14 Windräder im Landkreis Miltenberg (EON Energiemonitor) weisen darauf hin,
dass die Windhöffigkeit völlig unzureichend ist. Vor ein paar Tagen wurde bekannt,
dass Green City, einer der größten Anbieter von Kapitalanlagen in erneuerbare Ener-
gien, wegen massiver Verluste eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen
muss.
Und fragen Sie sich doch, wo soll der für unsere Industrie sichere Strom herkommen,
wenn wir weiter Kraftwerke abschalten und kein Wind weht?
Wie Sie wissen, ist ein Normenkontrollantrag gegen die Zonierung des Naturparks
Bayerischer Odenwald rechtshängig. Sollte die Zonierung für rechtswidrig erklärt wer-
den, müssen alle bis dahin erfolgten Baumaßnahmen zurück gebaut werden. Abge-
holzte Waldflächen und Quartierbäume werden vernichtet bleiben, geschotterte Bio-
tope können nicht wiederhergestellt werden. Die Stadt Wörth und die EZV werden die
von JUWI nicht erstattbaren Kosten selbst tragen müssen.
Ich bitte Sie daher, mit konkreten Abholzungs- und Baumaßnahmen erst zu beginnen,
wenn die Rechtsgrundlage für den Bebauungsplan als rechtmäßig festgestellt ist.
Stadtrat Laumeister kritisierte das Argument der geringen Auswirkungen des Vorha-
bens auf das weltweite Klima und wies darauf hin, daß im Umkehrschluß auch die
weltweide Bewaldung nur zu einem verschwindend geringen Anteil reduziert wird.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
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Gesamträumliche bzw. globale Betrachtungen, lassen Einzelvorhaben immer als un-
bedeutend erscheinen. Dennoch führt gerade die Verwirklichung einer Vielzahl „klei-
ner“ Projekte zu einem umfassenden Erfolg.

Im Umweltbericht zum Bebauungsplan und im UVP-Bericht werden die Funktionen
des Waldes als CO2-Speicher und die CO2-Einsparung durch den Bau von Windrä-
dern verglichen und abgewogen.

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung wurde 2022 fertiggestellt und komplett
mit allen vorgeschlagenen Maßnahmen in den Entwurf zum Bebauungsplan eingear-
beitet.

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände werden bei Umsetzung aller Maßnahmen
nicht einschlägig.

Der Antragsteller hat durch Messungen, Berechnungen und die Auswahl des An-
lagentyps sichergestellt, dass die Anlagen wirtschaftlich zu betreiben sind.

Die Stadt geht davon aus, daß der Normenkontrollantrag erfolglos bleiben wird. Zu-
dem stehen derzeit keine tatsächlichen Baumaßnahmen, sondern deren planerische
Vorbereitung und Absicherung zur Debatte.

Regierung von Unterfranken
Die Regierung von Unterfranken als höhere Landesplanungsbehörde nimmt in ihrer
Eigenschaft als Träger öffentlicher Belange zu den im Betreff genannten Bauleitpla-
nentwürfen Stellung. Maßstab für diese Stellungnahme sind die Ziele und Grundsätze
der Raumordnung, die im Bayerischen Landesplanungsgesetz (Art. 6 BayLpIG), im
Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) und dem Regionalplan der Region
Bayerischer Untermain (RP1) festgesetzt sind. Die Ziele der Raumordnung sind zu
beachten, Grundsätze zu berücksichtigen (Art. 3 BayLpIG). Bauleitpläne sind den
Zielen der Raumordnung anzupassen (§1 Abs. 4 BauGB).
Die EZV (Energie- und Service GmbH & Co. KG Untermain) und die juwi AG planen
die Errichtung von 5 WEA mit einer Leistung von 6 MW pro Anlage und einer Ge-
samthöhe von 230 m im Gemeindegebiet der Stadt Wörth a.Main. Die Anlagenstand-
orte liegen innerhalb der Ausnahmezone für Windkraftnutzung Nr. 2 des Landschafts-
schutzgebiets innerhalb des Naturparks Bayerischer Odenwald. Gemäß § 7 Nr. 4a
sind diese Ausnahmezonen zunächst über eine kommunale Bauleitplanung zu „akti-
vieren“. Die Stadt Wörth a.Main beabsichtigt mit den vorliegenden parallelen Bauleit-
planverfahren diese planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.
1. Vorgaben der übergeordneten Planung (Begründung Bebauungsplan, Kapitel
1.4.2, Begründung Flächennutzungsplan, Kapitel 3.2)
Das Vorhaben entspricht grundsätzlich dem Ziel 6.2.1 des Landesentwicklungspro-
gramms Bayern (LEP Bayern), wonach Erneuerbare Energien verstärkt zu erschlie-
ßen und zu nutzen sind. Auch die Region selbst hat sich im Integrierten Energie- und
Klimaschutzkonzept aus dem Jahre 2011 den verstärkten Ausbau der Windenergie
als Ziel gesetzt.
In der Begründung zitiert ist das Ziel 5.2.4-02 des Regionalplans (ehemals Ziel BX
3.2). Zur weiteren Verdeutlichung der regionalplanerischen Vorgaben sollte auch auf
dessen Begründung sowie das weitere einschlägige Ziel 5.2.4-01 eingegangen wer-
den. Ziel 5.2.4-01 legt fest, dass durch Windenergieanlagen der Naturhaushalt, das
Landschaftsbild und die Erholungsfunktion der Landschaft nicht erheblich beeinträch-
tigt werden sollen und unzumutbare Belästigungen der Bevölkerung durch optische
und akustische Einwirkungen so weit wie möglich vermieden werden sollen. Entspre-
chend wäre in der Begründung bzw. in den entsprechenden Kapiteln des Umweltbe-
richts darzulegen, wie diesem Ziel mit der vorliegenden Bauleitplanung nachgekom-
men wird.
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Zur Erläuterung des Zusammenspiels zwischen Regionalplanung und LSG -Verord-
nung kann auf die Begründung zu Ziel 5.2.4-02 des Regionalplans Bayerischer Un-
termain abgestellt werden:
„Flächen, die zu Ausnahmezonen werden, sind naturschutzfachlich und unter dem
Gesichtspunkt der überregionalen Erholungsfunktion konfliktarm. Sie rufen keine we-
sentlichen, dem Schutzzweck der Verordnung zuwiderlaufenden Beeinträchtigungen
der für das Landschaftsbild und die Kulturlandschaft besonders bedeutsamen Teil-
räume hervor. (...)
Die Abwägung der widerstreitenden Interessen des Landschafts- und Naturschutzes
auf der einen und der Erzeugung regenerativer Energien auf der anderen Seite hat
ergeben, dass auf den Ausnahmezonen das öffentliche Interesse an der Öffnung der
Landschaftsschutzgebiete für Windkraftanlagen überwiegt, soweit diese Anlagen ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Energiewende leisten.“
Damit hat aufgrund der Einbeziehung ausgewählter regionalplanerischer Ausschluss-
kriterien sowohl in der Vorprüfung der Regierung von Unterfranken als auch im Zo-
nierungskonzept für das Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Odenwald bereits eine
erste regionalplanerische Vorabwägung stattgefunden. Die Ausnahmezonen stellen
jedoch keine regionalplanerischen Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete dar und sind
auch nicht als bereits abschließend regionalplanerisch abgewogen einzustufen. Die
Ausnahmezonen dienen lediglich dazu, Windkraftanlagen in bestimmten Teilen des
LSG rein aus Sicht dieses Schutzgebiets zu ermöglichen. Ziel 5.2.4-02 des Regional-
plans regelt hierzu, dass der generelle Ausschluss von Windkraft im Landschafts-
schutzgebiet Bayerischer Odenwald nicht in den Ausnahmezonen gilt, der Regional-
plan diesen also nicht grundsätzlich entgegensteht. Eine landes- und regionalplane-
rische Stellungnahme in den vorliegenden Bauleitplanungen bleibt jedoch vorbehal-
ten. Dementsprechend sollte auch das Kapitel 3.5.1 der Begründung zur Änderung
des Flächennutzungsplans im Hinblick auf die regionalplanerische Steuerung konkre-
tisiert werden.
Methodisch wurde im Rahmen des Zonierungskonzeptes Naturpark Bayerischer
Odenwald ein 2-Zonenkonzept zur natur- und landschaftsverträglichen sowie raum-
planerisch abgestimmten Windenergienutzung im Landschaftsschutzgebiet „Bayeri-
scher Odenwald“ erarbeitet. Auf der Grundlage dieser Studie wurden Zonen ausge-
wiesen, in denen eine Nutzung der Windenergie im Einklang mit dem Schutzzweck
des Landschaftsschutzgebietes möglich ist (Ausnahmezonen) sowie solche, in denen
eine Windenergienutzung nicht mit dem Schutzzweck vereinbar ist (Tabuzonen). Die
fachlichen Kriterien, die dem Zonierungskonzept zugrunde liegen, ergaben sich ins-
besondere aus den Fachbereichen Naturschutz und Raumordnung (Regionalpla-
nung). Die entsprechenden Sachgebiete der Regierung von Unterfranken haben als
Vorarbeit für das Zonierungskonzept einen Kriterienkatalog erarbeitet. Dieser wurde
durch ein beauftragtes Planungsbüro auf der Grundlage bestehender Gesetze, Ver-
ordnungen und fachlicher Standards ergänzt und im Landschaftsschutzgebiet des
Naturparks umgesetzt. Dabei wurden auch etwaige Betroffenheiten von grenznahen
Gebieten der benachbarten Bundesländer Hessen und Baden-Württemberg unter-
sucht.
Weitere, flächenbezogene regionalplanerische Steuerung von Windkraftanlagen be-
stehen in der Region 1 nicht. Die Bauleitplanung der Stadt Wörth a.Main kann auf den
im Zonierungskonzept bereits abgeprüften Kriterien aufbauen. Insbesondere die Fra-
ge des Zusammenwirkens mit jetzt bestehenden, benachbarten Anlagen und Wind-
parks konnte im Zonierungsverfahren jedoch nicht vorab geklärt werden und ist im
vorliegenden Verfahren zu prüfen.
2. Landschaftsbild / Umzingelung und Überlastung des Landschaftsraums
Die geplanten WEA liegen in einer Ausnahmezone des LSG Bayerischer Odenwald,
in der nach erfolgter Untersuchung sowie dem Willen des Normgebers die Nutzung
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der Windenergie im Einklang mit dem Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes
steht. Siehe hierzu auch Begründung zu Ziel 5.4.2-02 des Regionalplans 1 . Aus re-
gionalplanerischer Perspektive ist die Vereinbarkeit von WEA in Ausnahmezone 2 mit
dem Schutzgut Landschaftsbild hinreichend abgewogen.
Darüber hinaus ist im vorliegenden Bauleitplanverfahren das Zusammenwirken mit
den zwischenzeitlich bestehenden Vorbelastungen auf hessischer Seite im Hinblick
auf eine visuelle Überlastung oder Umzingelung zu prüfen. Konkret ist das Land-
schaftsbild im unmittelbaren Umfeld des Windparks Wörth bereits vorbelastet durch
9 WEA im Windpark Hainhaus. Eine weitere WEA ist genehmigt, zwei weitere sind
beantragt.
Mögliche Umfassungen oder Überlastungen und deren Prüfung sind in der vorliegen-
den Begründung zum Bebauungsplan in Kapitel 2.5.12.1 genannt, aber noch nicht
ausgearbeitet. Es wird auf das Beteiligungsverfahren nach §4 Abs. 2 BauGB verwie-
sen. Deshalb ist es zu diesem Verfahrensstand auch noch nicht möglich, eine raum-
ordnerische Bewertung dieser Belange vorzunehmen. Diese kann erst im Beteili-
gungsschritt nach § 4 Abs. 2 erfolgen, sobald entsprechende Untersuchungsergeb-
nisse vorliegen. Die Methodik zur Prüfung einer Überlastung des Landschaftsraums
oder einer sog. Umzingelung betroffener Ortschaften ist bei Planungen in Bayern
nicht standardisiert oder landesweit vorgegeben. Sie ist deshalb anhand fachlich an-
erkannter Standards vorzunehmen und zu begründen.
3. Erholungswald (Begründung zum Bebauungsplan Kapitel 1.4.3, Begründung zum
Flächennutzungsplan 3.3)
Der Unterpunkt zum Forstrecht sollte umformuliert werden, um bereits einbezogene
Kriterien und anderseits weitere nötige Genehmigungen deutlicher darzulegen, z.B.:
„Im Rahmen der Zonierung des Landschaftsschutzgebiets Bayerischer Odenwald
wurde Wald mit besonderer Bedeutung für die Erholung der Intensitätsstufe 1 als
Ausschlusskriterium gewertet und nicht in die Zonierung einbezogen. Wald mit Inten-
sitätsstufe 2 wurde nicht als Ausschlussgebiet eingestuft; dieser kann somit innerhalb
der Zonen, in denen aus LSG-Sicht Windkraftanlagen errichtet werden können, lie-
gen. Dies ist in der Ausnahmezone 2 der Fall.
Unabhängig davon ersetzt die LSG-Zonierung keine Genehmigung. Sie dient ledig-
lich dazu, Windkraftanlagen in bestimmten Teilen des LSG rein aus Sicht dieses
Schutzgebiets zu ermöglichen: WKA in den entsprechenden Zonen sind von den Be-
schränkungen der LSG-Verordnung ausgenommen. Alle anderen fachlichen und
rechtlichen Belange sind nach wie vor zu prüfen und notwendige Gestattungen inkl.
solcher nach Waldrecht einzuholen.“
Hinweise:
■ Da die konkreten Standorte möglicher externer Ausgleichsflächen noch nicht fest-
gesetzt sind, bitten wir im weiteren Verfahrensverlauf um eine entsprechende Darle-
gung. Eine diesbezügliche Stellungnahme bleibt vorbehalten.
■ Der Regionalplan der Region Bayerischer Untermain wurde zuletzt geändert durch
die 16. Verordnung vom 05.08.2020, in Kraft getreten am 25.08.2020. In der Begrün-
dung wird noch aus einer alten Fassung bzw. einer Änderungsfassung des Regional-
plans zitiert. Es wird empfohlen, diese Passagen an den aktuellen Stand anzupassen.
Die aktuelle Fassung des Regionalplans finden Sie unter https://www.regierung.un-
terfranken.bayern.de/aufgaben/3/6/00703/index.html.
Im Ergebnis ist aufgrund der noch fehlenden Unterlagen eine abschließende raum-
ordnerische Bewertung in diesem Verfahrensschritt nicht möglich. Eine diesbezügli-
che Stellungnahme bleibt daher für die Beteiligung nach §4 Abs. 2 BauGB vorbehal-
ten.
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Diese Stellungnahme ergeht ausschließlich aus der Sicht der Raumordnung und Lan-
desplanung. Eine Prüfung und Würdigung sonstiger öffentlicher Belange ist damit
nicht verbunden.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die Anregungen und Hinweise werden im Entwurf vollständig berücksichtigt.

Landratsamt Miltenberg zur Änderung des Flächennutzungsplanes
Der Stadtrat der Stadt Wörth am Main hat beschlossen, den Flächennutzungsplan zu
ändern und den Bebauungsplan „Windpark Wörth“ aufzustellen, um die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Windkraftanlagen zu schaffen.
Grundsätzlich liegt das Plangebiet im Landschaftsschutzgebiet des Naturparks
„Bayerischer Odenwald“. Am 10. Oktober 2017 ist die 13. Verordnung zur Änderung
des Regionalplans der Region Bayerischer Untermain in Kraft getreten. Mit ihr wurde
das Ziel BY 3.2 des Regionalplans folgendermaßen angepasst:
„3.2 Z In den Landschaftsschutzgebieten der Naturparke Spessart und Bayerischer
Odenwald sind überörtlich raumbedeutsame Windkraftanlagen ausgeschlossen. Die-
ser Ausschluss gilt nicht in den Ausnahmezonen für Windkraft, die in der Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer Odenwald“ festgelegt sind.“
Im Rahmen der Änderung der Schutzgebietsverordnung für den „Naturpark Bayeri-
scher Odenwald" und der Ausweisung von Ausnahmezonen für Windkraftnutzung im
Landschaftsschutzgebiet des „Naturparks Bayerischer Odenwald“ in den Landkreisen
Miltenberg und Aschaffenburg vom 17. August 2017 wurden zehn Ausnahmezonen
für Windkraftnutzung nach gutachterlicher Untersuchung und Vorauswahl ausgewie-
sen. Die Ausnahmezone 2 umfasst einen großen Teil des Stadtwaldes von Wörth.
Im bisher rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche für Forst-
wirtschaft dargestellt. Die Fläche soll nun als Konzentrationszone gern. § 5 Abs. 2 Nr.
2b BauGB als „Fläche für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung Elektrizität- Wind-
kraftnutzung“ dargestellt werden.
A) Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
Aus bauleitplanerischer und bauordnungsrechtlicher Sicht besteht Einverständnis mit
der Planung sofern noch Folgendes beachtet wird:
Rechtsgrundlagen
Das Bayerische Wassergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar
2010(GVBI. „. 66, 130, BayRS 753-1-U) wurde zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom
9. November 2021 (GVBI. S. 608) geändert.
Redaktionelle Anmerkung: Auf S. 3 der Begründung zum Flächennutzungsplan ist
eine Darstellung der Ausnahmezone im Stadtwald von Wörth (...) als Konzentrations-
zone gern. § 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB und auf S. 14 und im Vorentwurf des Flächennut-
zungsplans eine Darstellung als Konzentrationszone gern. § 5 Abs. 2 Nr. 2b BauGB
angegeben. Dies sollte noch vereinheitlicht werden.
Planzeichen
Die Fläche für den Wald wird gern. Ziff. 12.2 PlanZV in „Blaugrün“ dargestellt. Die
Darstellung in den vorgelegten Planunterlagen erscheint etwas hell, so dass auf den
ersten Blick von einer Darstellung von Wasserflächen ausgegangen werden könnte.
Wir bitten, die Waldfläche in einem dunkleren Blaugrün darzustellen.
Begründung
Auf Seite 17 der Begründung wird unter Ziff. 6 „Hinweise“ ausgeführt, dass die Flä-
chennutzungsplanänderung im Parallelverfahren durchgeführt werden soll. Des wei-
teren wird dargelegt, dass der Bebauungsplan auch vor dem Flächennutzungsplan
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bekannt gemacht werden könne, da die Bauflächen vollständig in der dargestellten
Konzentrationsfläche lägen.
Gern. § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann ein Bebauungsplan grundsätzlich vor dem Flä-
chennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn nach dem Stand der Planungsar-
beiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen
des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird. Wir weisen jedoch darauf hin, dass
der Bebauungsplan dann gern. § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt werden muss.
Wir bitten, den Hinweis entsprechen zu überarbeiten.
Fehlerteufel
Der Fehlerteufel hat zugeschlagen:
Auf Seite 10 unter den Ausführungen zum Wasserrecht, letzter Satz: Die Standorte
wurden im Laufe der Planung ...(Läufer Planung).
B) Natur- und Landschaftsschutz
Entgegen der der Darstellung in der Abbildung 1 und der Feststellung auf Seite 8 der
Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans liegen drei Naturdenkmale in
der Nähe der Ausnahmezone. Neben den zwei dargestellten Bäumen liegt noch das
Naturdenkmal „Feuchtbiotop Tannensohl (siehe Anlage) in der Nähe der Ausnahme-
zone. Die Begründung sowie die Begründung zum Bebauungsplan sind daher zu kor-
rigieren.
C) Immissionsschutz
Es wird auf die Stellungnahme zum Parallelverfahren „Aufstellung des Bebauungs-
plans Windpark Wörth“ verwiesen (Umweltprüfung unvollständig).
D) Bodenschutz
Die im Geltungsbereich des Flächen- bzw. Bebauungsplans „Windpark Wörth“ lie-
genden die Grundstücke mit den Fl. Nrn. 6877 teilw. , 6890 teilw., 6897 teilw., 6898 -
6902, 6903 teilw. sowie 6905 - 6907 der Gemarkung Wörth. Die v. g. Grundstücke
sind nicht im bayerischen Altlastenkataster nach Art. 3 des Bayerischen Boden-
schutzgesetzes (BayBodSchG) als Altlast oder schädliche Bodenveränderung ver-
zeichnet. Auch darüber hinaus liegen uns keine Informationen vor, dass sich auf den
besagten Grundstücken eine Altlast oder eine schädliche Bodenveränderung befin-
det.
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die Aufstellung des Flächen- so-
wie Bebauungsplans „Windpark Wörth“ in Wörth a. Main somit keine Bedenken.
Wir weisen allerdings daraufhin, dass Boden ein besonders schützenswertes Gut dar-
stellt und mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll.
Mutterboden ist grundsätzlich auszuheben und in nutzbarem Zustand zu erhalten.
Anfallender, nicht kontaminierter, Bodenaushub sollte vorrangig wieder an dem Ort,
an dem er ausgehoben wurde, für Bauzwecke wiederverwendet werden. Ist eine Wie-
derverwendung innerhalb des Bauvorhabens nicht, möglich, ist bestmöglich eine ord-
nungsgemäße und schadlose Verwertung des Bodenaushubs in örtlicher Nähe anzu-
streben.
Hinweis:
Die Informationen im Altlastenkataster nach Art. 3 BayBodSchG geben nur den mo-
mentan erfassten Datenbestand wieder, der nicht den aktuellen Verhältnissen auf
dem Grundstück entsprechen muss. Gegebenenfalls muss ein Verantwortlicher nach
Bodenschutzrecht (insbesondere Eigentümer) eine entsprechende Überprüfung (Re-
cherche bzw. Untersuchung) selbst veranlassen. Sollten sich dabei, entgegen unse-
ren bisherigen Erkenntnissen, konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen von Altlasten
oder schädlichen Bodenveränderungen ergeben, dann ist der Verantwortliche nach
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Art. 1 BayBodSchG verpflichtet, die Untere Bodenschutzbehörde im Landratsamt Mil-
tenberg unverzüglich über diesen Sachverhalt zu informieren und ihr die diesbezüg-
lich vorhandenen Unterlagen vorzulegen.
E) Wasserschutz
Die geplanten Standorte der Windenergieanlagen liegen außerhalb von festgesetzten
und geplanten Wasserschutzgebieten.
In fachlicher Hinsicht bitten wir die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes
Aschaffenburgeinzuholen und zu berücksichtigen.
F) Denkmalschutz
Die Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege ist einzuholen
und zu beachten.
G) Brandschutz
Die Stellungnahme des Kreisbrandrats liegt noch nicht vor und wird nachgereicht.
H) Gesundheitsamtliche Belange
Das Gesundheitsamt hat den eingereichten Entwurf zur Änderung des Flächennut-
zungsplans der Stadt Wörth geprüft und ist mit der Realisierung einverstanden. Es
werden keine gesundheitsamtlichen- /hygienischen Belange berührt.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die Hinweise und Anregungen werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Landratsamt Miltenberg zur Aufstellung des Bebauungsplanes
Der Stadtrat der Stadt Wörth am Main hat beschlossen, den Flächennutzungsplan zu
ändern und den Bebauungsplan „Windpark Wörth" aufzustellen, um die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Windkraftanlagen zu schaffen.
Grundsätzlich liegt das Plangebiet im Landschaftsschutzgebiet des Naturparks
„Bayerischer Odenwald“. Am 10. Oktober 2017 ist die 13. Verordnung zur Änderung
des Regionalplans der Region Bayerischer Untermain in Kraft getreten. Mit ihr wurde
das Ziel BY 3.2 des Regionalplans folgendermaßen angepasst:
„3.2 Z In den Landschaftsschutzgebieten der Naturparke Spessart und Bayerischer
Odenwald sind überörtlich raumbedeutsame Windkraftanlagen ausgeschlossen. Die-
ser Ausschluss gilt nicht in den Ausnahmezonen für Windkraft, die in der Verordnung
über das Landschaftsschutzgebiet „Bayerischer Odenwald“ festgelegt sind. “
Im Rahmen der Änderung der Schutzgebietsverordnung für den „Naturpark Bayeri-
scher Odenwald“ und der Ausweisung von Ausnahmezonen für Windkraftnutzung im
Landschaftsschutzgebiet des „Naturparks Bayerischer Odenwald“ in den Landkreisen
Miltenberg und Aschaffenburg vom 17. August 2017 wurden zehn Ausnahmezonen
für Windkraftnutzung nach gutachterlicher Untersuchung und Vorauswahl ausgewie-
sen. Die Ausnahmezone 2 umfasst einen großen Teil des Stadtwaldes von Wörth.
Im bisher rechtsgültigen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als Fläche für Forst-
wirtschaft dargestellt. Die Fläche soll nun als Konzentrationszone gern. § 5 Abs. 2 Nr.
2b BauGB als „Fläche für Versorgungsanlagen, Zweckbestimmung Elektrizität -
Windkraftnutzung“ dargestellt werden.
Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert.
A) Bauplanungs- und Bauordnungsrecht
Aus bauleitplanerischer und bauordnungsrechtlicher Sicht besteht Einverständnis mit
der Planung sofern noch Folgendes beachtet wird:
Maß der baulichen Nutzung



- 11 -

Die unter dem Punkt 2.4 genannte Höheneinstellung lässt offen, ob das natürliche
oder geplante Gelände gemeint ist.
Abstandsflächen
Bezüglich Abstandsflächen werden im Bebauungsplan keine Reglungen getroffen.
Fallen Abstandsflächen auf Fremdgrundstücke? Werden Abstandsflächen übernom-
men?
Rückbau
Wir weisen darauf hin, dass der spätere Rückbau der WEA nach dauerhafter Aufgabe
ihrer Nutzung, die Beseitigung der Bodenversiegelung u.a. die vollständige Entfer-
nung der Fundamente und der geschotterten Flächen sowie die Folgenutzung der
Flächen im Bebauungsplan explizit festzusetzen ist. Nur unter dieser Voraussetzung
kann sichergestellt werden, dass die WEA nach Aufgabe ihrer Nutzung wieder ord-
nungsgemäß zurückgebaut werden und der Urzustand bzw. die Fläche für die Folge-
nutzung wiederhergestellt wird. Als Rechtsgrundlage ist hierfür § 9 Abs. 2 Satz 1 Ziffer
2 BauGB maßgeblich. In der Begründung ist diese Festsetzung aufzunehmen und
näher zu erläutern.
Zu regeln wären u.a. auch die Rückbaukosten. Hier sollte eine Sicherung durch eine
Bankbürgschaft erfolgen.
Umfassunqswirkunq („Umzinqelunqswirkunq“)
Unter Ziff. 2.5.12.1 der Begründung bzw. des Umweltberichts wird auf die Umfas-
sungswirkung eingegangen. Es wird ausgeführt, dass ein Bedarf einer Berechnung
sich aufgrund der berechneten Sichtbarkeit des geplanten Windparks sowie der Vor-
belastung für die Ortsteile der Gemeinde Lützelbach ergebe. Die entsprechenden Be-
rechnungen und die Beschreibung der angewandten Methodik erfolge im weiteren
Verfahrensverlauf.
Am 4. Oktober 2021 fand im Rathaus der Stadt Wörth am Main ein Abstimmungster-
min zum Windpark Wörth statt. Zum Thema „Umfassungs- bzw. Umzingelungswir-
kung“ wurden folgende Hinweise gegeben:

 Es wurde erläutert, dass Belange der Umzingelung und Umfassung im Zonie-
rungsverfahren nicht abschließend geprüft wurden und deshalb in den jetzt
anstehenden Verfahren entsprechend abgearbeitet werden müssen.

 Ein standardisiertes - oder wie in Hessen ein im Regionalplan festgeschriebe-
nes - Verfahren gibt es in Bayern dazu nicht. Deshalb sollte sich die Prüfung
an allgemein anerkannten Verfahren und Vorgehensweisen orientieren.

 Dazu bietet sich beispielsweise ein aktuelles Gutachten an („Umfassung von
Ortschaften durch Windenergieanlagen (2021)“), das das Büro Umweltplan
für das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-
Vorpommern erstellt hat. Dieses befasst sich auch recht konkret mit vergleich-
baren Fällen.

Wir bitten um entsprechende Berücksichtigung.
Planzeichen
Die Fläche für den Wald wird gern. Ziff. 12.2 PlanZV in „Blaugrün“ dargestellt. Die
Darstellung in den vorgelegten Planunterlagen erscheint etwas hell, so dass auf den
ersten Blick von einer Darstellung von Wasserflächen ausgegangen werden könnte.
Wir bitten, die Waldfläche in einem dunkleren Blaugrün darzustellen.
Begründung/Planzeichen
Ziff. 1. 6.2.1 Art der baulichen Nutzung (S. 22)
Gern. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB werden pro Baufeld unterschiedliche Nutzungen durch
„Knödellinie“ gemäß Nr. 15.14 BauNVO unterschieden. Hier hat sich der Fehlerteufel
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eingeschlichen. Das Planzeichen für die „Knödellinie" (oder bei uns gebräuchlicher:
Perlschnur) wird in Nr. 15.14 der Anlage zur Planzeichenverordnung (PlanZV) defi-
niert. Auch der Verweis auf § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB ist in diesem Zusammenhang
nicht richtig. Danach kann in besonderen Fällen im Bebauungsplan festgesetzt wer-
den, dass bestimmte der in ihm festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen
und Anlagen nur bis zum Eintritt bestimmter Umstände zulässig oder unzulässig sind.
Dies ist hier nicht der Hintergrund für die Verwendung des Planzeichens. Wir bitten
um Berichtigung.
Überbaubare Grundstücksflächen (Begründung S. 22)
Wir bitten die Rechtsgrundlage entsprechend zu zitieren: § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
(Anlage zur PlanzV Nr. 3.5 (Baugrenze?)).
Begründung
Auf Seite 38 der Begründung wird unter Ziff. 2. 3. 2. 2 „Planungsvorgaben – Flächen-
nutzungsplan“ ausgeführt, dass die Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfah-
ren durchgeführt werden soll. Des weiteren wird dargelegt, dass der Bebauungsplan
auch vor dem Flächennutzungsplan bekannt gemacht werden könne, da die Bauflä-
chen vollständig in der dargestellten Konzentrationsfläche lägen.
Gern. § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann ein Bebauungsplan grundsätzlich vor dem Flä-
chennutzungsplan bekannt gemacht werden, wenn nach dem Stand der Planungsar-
beiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen
des Flächennutzungsplans entwickelt sein wird. Wir weisen jedoch darauf hin, dass
der Bebauungsplan dann gern. § 10 Abs. 2 BauGB genehmigt werden muss.
Wir bitten, den Hinweis entsprechend zu überarbeiten.
Fehlerteufel
Der Fehlerteufel hat sich eingeschlichen:
Im Planteil jeweils das „Baufenster".
Begründung Seite 23: Ziff. 1.6. 2. 3 : „Die Zufahrt erfolgt über Forstwege, deren Aus-
bau in einem gesonderten forst- und naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfah-
ren...“
B) Natur- und Landschaftsschutz
Der Aufstellung des Bebauungsplans kann aus naturschutzrechtlicher und -fachlicher
Sicht noch nicht zugestimmt werden:
Die unter den Hinweisen enthaltenen artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnah-
men (1.1  Jahreszeitliche Beschränkung der Fällung und Rodung von Gehölzen), mit
Ausnahme des Hinweises auf die geltende Rechtslage (Fällung von Gehölzen im
Zeitraum vom 01.10. -28.02. gemäß § 39 Abs.5 BNatSchG), sind als Festsetzung zu
übernehmen.
1.3 Fledermäuse: Es sind die Empfehlungen der Koordinationsstellen für Fleder-
mausschutz in Bayern „Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen für vorhabenbe-
dingt zerstörte Fledermausbaumquartiere“ vom Mai 2021 zu berücksichtigen. Die Hin-
weise bzw. die Festsetzungen unter Ziffer 7.3 sind diesbezüglich zu ergänzen.
Sondergebiet mit Zweckbestimmung Windkraft: Bei den Baufenstern 4 und 5 sind
zahlreiche Biotop- und Habitatbäume betroffen. Hier ist die Planung an die Biotop-
und Habitatbäume so anzupassen, dass möglichst viele Bäume erhalten bleiben. Es
ist insbesondere bei Baufenster 4 eine Verschiebung und Verschwenkung nach Sü-
den zu prüfen (Vermeidungsmaßnahme). Bei Baufenster 5 ist der Biotoptyp L233
„Buchenwald basenarmer Standorte, alte Ausprägung“ betroffen. Hier handelt es sich
um einen FFH - Lebensraumtyp 9110 (Hainsimsen-Buchenwald), der zwar außerhalb
von FFH - Gebieten nicht geschützt ist, aber dennoch naturschutzfachlich hoch zu
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bewerten ist. Eingriffe in diesen Biotoptyp sind möglichst zu vermeiden. Wegen der
Überlagerung von Signaturen ist der Flächenumfang des Eingriffs nicht genau zu er-
kennen.
Begründung Schutzgut Landschaft und Erholung: Der Satz „Solche Maßnahmen wer-
den nicht durch den Antragsteller, sondern mit Mitteln aus der Ausgleichsabgabe
Landschaftsbild umgesetzt", ist zu streichen. „Die Ersatzzahlung ist zweckgebunden
für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst in dem be-
troffenen Naturraum zu verwenden, für die nicht bereits nach anderen Vorschriften
eine rechtliche Verpflichtung besteht“ (§15 Abs.6 Satz 7 BNatSchG).
•Ziffer 1.7.3 Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung: Die Bilanzierung (Tabelle 3) wird
nur als vorläufig angesehen, da es im Laufe des Verfahrens noch zu Änderungen
kommen kann. Konkrete Ausgleichsflächen wurden bisher noch nicht benannt. In Ab-
hängigkeit der tatsächlich zur Verfügung stehenden Flächen sollte erst das Auffor-
stungsziel in Abhängigkeit der Standortverhältnisse festgelegt werden. Artenschutz-
fachlich gebotene Ausgleichsmaßnahmen können nur in die Ausgleichsbilanzierung
einbezogen werden, wenn auf der Fläche eine tatsächliche, ökologische Aufwertung
stattfindet.
Ziffer 2.5.3.2.2: Weißstorch: Der Brutplatz ist bekannt und liegt ca. 6.000 m nördlich
der WEA 1 (siehe Anlage).
Ziffer 2.5.3.4: Die Beschreibung und Bewertung der voraussichtlichen Auswirkungen
kann derzeit wegen der fehlenden Unterlagen nicht geprüft werden.
• 2.5.8.4.3: Es handelt sich bei der Errichtung der WEA um einen erheblichen, nicht
ausgleichbaren Eingriff in das Landschaftsbild gemäß §14 Abs.1 BNatSchG. Die Ein-
schätzung, dass es sich um subjektive Beeinträchtigung im Nahbereich handele, wird
nicht geteilt, da doch eine erhebliche Fernwirkung, wie auch die Sichtbarkeitsanalyse
zeigt, gegeben ist.
• Ziffer 2.6.2: Es wird angeführt, dass keine Lebensraumtypen gemäß FFH - Richtlinie
beseitigt werden. Unter Ziffer 2.3.5.2.1 geschützte Lebensräume und Biotope heißt
es, dass Baufenster 5 einen kleineren, aber an Habitatbäumen reichen Bestandes
LRT 9110 anschneidet. Dies bedarf der Klarstellung.
Nachdem, wie auch in der Begründung an mehreren Stellen ausgeführt, die Unterla-
gen nicht vollständig sind (u.a. fehlende spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, feh-
lende Ausgleichsflächen) und diese im Laufe des Verfahrens nachgereicht werden,
ist eine abschließende Stellungnahme nicht möglich.
C) Immissionsschutz
Das Plangebiet soll als Sonstige Sonderfläche mit der Zweckbestimmung „Gebiet zur
Nutzung Erneuerbarer Energien, Windkraft“ festgesetzt werden. Der Bebauungsplan
lässt durch die Festsetzung entsprechender Baufenster die Errichtung von maximal
fünf Windkraftanlagen zu.
Es handelt sich um einen Angebotsbebauungsplan.
Innerhalb eines 1000m-Radius um den Windpark befindet sich keine Wohnbebauung.
Das Zulassungsverfahren für die Anlagen nach Baurecht oder Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG) ist der Bauleitplanung nachgeordnet. Der konkret geplante
Windpark unterliegt wegen der gewählten Anlagenkonfiguration der Genehmigungs-
pflicht nach § 4 Abs. 1 BImSchG.
Auf hessischer Seite schließt sich der Windpark „Hainhaus“ mit derzeit 10 immissi-
onsschutzrechtlich genehmigten Windkraftanlagen an das Plangebiet an. Zeitgleich
zu den Planungen zum Windpark Wörth erfolgen Planungen für die Erweiterung des
Windparks Hainhaus um zwei weitere Windkraftanlagen. Um eine gegenseitige Be-
hinderung beider Verfahren und ein rechtlich und wirtschaftlich risikoreiches
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„Windhundrennen" im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren zu ver-
meiden, sollen die Planungen aufeinander abgestimmt werden.
1. Beurteilung
Der Umweltbericht als Ergebnis der Umweltprüfung liegt als Abschnitt 2 der Begrün-
dung zum Bebauungsplan bei. Ausführungen zum Schutzgut Mensch enthält Kapitel
2.5.2. Als wesentliche Einwirkungen werden Lärm, Schattenwurf und Eisfall sowie
eine optisch bedrängende Wirkung genannt.
Die Betrachtung der Umweltbelange im Bauleitplanverfahren kann Hinweise liefern,
ob sich aus den Fachgesetzen, z.B. TA Lärm, BNatSchG usw. gewichtige Belange
ergeben, die im späteren Verlauf den Vollzug des Bebauungsplans unmöglich ma-
chen, in diesem Fall also eine Nutzung für die Windenergieerzeugung. Konflikten soll
planerisch frühzeitig entgegengewirkt werden, wenn sie sich auf Vollzugebene nicht
sachgerecht lösen lassen (z.B. durch Auflagen in der BImSchG-Genehmigung).
Lärmkonflikte lassen sich bei Windkraftanlagen durch Maßnahmen wie temporäre/
nächtliche Abschaltung, Begrenzung der zulässigen Schallleistungspegel usw. in der
Regel auf Vollzugsebene gut lösen. Dies gilt auch für den bewegten Schattenwurf.
Auf den Standort der fünf Anlagen (Baufenster) kann im BImSchG-Genehmigungs-
verfahren hingegen kaum Einfluss genommen werden. Deshalb macht es Sinn, be-
reits auf Ebene der Bauleitplanung mit einer Schattenwurf- und Schallimmissionspro-
gnose nachzuweisen, dass der Betrieb der Anlagen mit den umliegenden schützens-
werten (Wohn-)Nutzungen vereinbar ist. In Bezug auf den Schallschutz ist von der
Nachbarschaftsverträglichkeit auszugehen, wenn die Immissionsrichtwerte nach TA
Lärm am Tag in den umliegenden Siedlungsbereichen eingehalten werden. Gegebe-
nenfalls können Schutzvorkehrung vor schädlichen Umwelteinwirkungen nach § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB abgeleitet werden.
Die Gutachten zu Lärm und Schattenwurf sind angekündigt, sie befinden sich aller-
dings noch in Überarbeitung und liegen dem Vorentwurf nicht bei. Eine immissions-
schutzfachliche Beurteilung ist daher aktuell nicht möglich.
Auf die Aspekte Umzingelungswirkung und Eisfall wird im Rahmen der immissions-
schutzfachlichen Stellungnahme nicht eingegangen.
2. Fazit
Für eine immissionsschutzfachliche Beurteilung müssen die einschlägigen Gutachten
abgewartet werden.
D) Bodenschutz
Die im Geltungsbereich des Flächen- bzw. Bebauungsplans „Windpark Wörth" lie-
genden die Grundstücke mit den Fl. Nrn. 6877 teilw., 6890 teilw., 6897 teilw., 6898 -
6902, 6903 teilw. sowie 6905 - 6907 der Gemarkung Wörth. Die v. g. Grundstücke
sind nicht im bayerischen Altlastenkataster nach Art. 3 des Bayerischen Boden-
schutzgesetzes (BayBodSchG) als Altlast oder schädliche Bodenveränderung ver-
zeichnet. Auch darüber hinaus liegen uns keine Informationen vor, dass sich auf den
besagten Grundstücken eine Altlast oder eine schädliche Bodenveränderung befin-
det.
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die Aufstellung Bebauungsplans
„Windpark Wörth“ in Wörth a. Main somit keine Bedenken.
Wir weisen allerdings daraufhin, dass Boden ein besonders schützenswertes Gut dar-
stellt und mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden soll.
Mutterboden ist grundsätzlich auszuheben und in nutzbarem Zustand zu erhalten.
Anfallender, nicht kontaminierter, Bodenaushub sollte vorrangig wieder an dem Ort,
an dem er ausgehoben wurde, für Bauzwecke wiederverwendet werden. Ist eine Wie-
derverwendung innerhalb des Bauvorhabens nicht möglich, ist bestmöglich eine
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ordnungsgemäße und schadlose Verwertung des Bodenaushubs in örtlicher Nähe
anzustreben.
Hinweis:
Die Informationen im Altlastenkataster nach Art. 3 BayBodSchG geben nur den mo-
mentan erfassten Datenbestand wieder, der nicht den aktuellen Verhältnissen auf
dem Grundstück entsprechen muss. Gegebenenfalls muss ein Verantwortlicher nach
Bodenschutzrecht (insbesondere Eigentümer) eine entsprechende Überprüfung (Re-
cherche bzw. Untersuchung) selbst veranlassen. Sollten sich dabei, entgegen unse-
ren bisherigen Erkenntnissen, konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen von Altlasten
oder schädlichen Bodenveränderungen ergeben, dann ist der Verantwortliche nach
Art. 1 Bayerisches Bodenschutzgesetz (BayBodSchG) verpflichtet, die Untere Boden-
schutzbehörde im Landratsamt Miltenberg unverzüglich über diesen Sachverhalt zu
informieren und ihr die diesbezüglich vorhandenen Unterlagen vorzulegen.
E) Wasserschutz
Die geplanten Standorte der Windenergieanlagen liegen außerhalb von festgesetzten
und geplanten Wasserschutzgebieten.
In fachlicher Hinsicht bitten wir die Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes
Aschaffenburg einzuholen und zu berücksichtigen.
F) Denkmalschutz
Die Stellungnahme des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege ist einzuholen
und zu beachten.
G) Brandschutz
Die Stellungnahme des Kreisbrandrats liegt noch nicht vor und wird nachgereicht.
H) Gesundheitsamtliche Belange
Das Gesundheitsamt hat den eingereichten Entwurf zur Aufstellung des Bebauungs-
plans „Windpark Wörth“ der Stadt Wörth geprüft und ist mit der Realisierung einver-
standen. Es werden keine gesundheitsamtlichen- /hygienischen Belange berührt.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Zur angesprochenen Höheneinstellung wird das natürliche Gelände angenommen.
Die übrigen Hinweise und Anregungen zum bauplanungs- und Bauordnungsrecht
werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung liegt seit Sommer 2022 vor und die Er-
gebnisse werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.  Auch Ersatzaufforstungs-
und Ausgleichsflächen werden in ausreichendem Umfang festgesetzt.

Zum Schutz der Fledermäuse werden entsprechende mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abgestimmte CEF-Maßnahmen festgesetzt.

Biotop- und Habitatbäume sowie bodensaurer Buchenwald werden nur im unbedingt
notwendigen Umfang in Anspruch genommen. Zum Ausgleich der Eingriffe werden
umfangreiche Kompensations- und CEF-Maßnahmen (Höhlenbäume) geplant.

Die geringfügige Inanspruchnahme von wertvollen Beständen und Habitatbäumen re-
sultiert aus unbedingt einzuhaltenden Abstandsregeln zwischen den WEA und stan-
dörtlichen Gegebenheiten. Die Planung wurde mehrfach optimiert.

Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung ist aktualisiert und ein umfangreiches Maß-
nahmenpaket entwickelt worden. Alle weiteren Anregungen und Bedenken zum Na-
tur- und Landschaftsschutz werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.
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Die Hinweise zum Immissionsschutz werden berücksichtigt. Die Gutachten zu Schall
und Schatten liegen vor und werden im weiteren Verfahren offengelegt und berück-
sichtigt.

Die Hinweise zum Bodenschutz werden berücksichtigt und umfangreiche Maßnah-
men zur Vermeidung und Verminderung der Beeinträchtigung des Schutzgutes Boden
getroffen.

Die übrigen Hinweise und Anregungen werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Staatliches Bauamt zur Änderung des Flächennutzungsplanes
Für die Verkehrsanbindung des „Windparks Wörth“ wird im Erläuterungsbericht aus-
geführt, dass „bzgl. der Abfahrt von der Bundesstraße 469 (Schwertransporte)“ „die
Abstimmung mit dem Stadtbauamt Aschaffenburg“ läuft. (Gemeint ist hier das Staat-
liche Bauamt Aschaffenburg.)
Zur Information möchten wir Ihnen mitteilen, dass eine Abfahrt von der B 469 einer
Sondernutzungserlaubnis der Straßenbaubehörde bedarf. Hierfür ist ein entspre-
chender Antrag mit detaillierten Planunterlagen und Erläuterungen vom Maßnahmen-
träger beim Staatlichen Bauamt Aschaffenburg zu stellen.
Unter der Voraussetzung, dass für die Verkehrsanbindung des „Windparks Wörth“ an
das überörtliche Verkehrsnetz eine verkehrssichere und leistungsfähige Lösung ge-
funden wird und hierfür eine Sondernutzungserlaubnis erteilt werden kann, erheben
wir keine Einwände gegen die Änderung des Flächennutzungsplanes.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die Erschließung des Windparks erfolgt nach entsprechenden Abstimmungen mit
dem Waldbesitzer von Hessen aus über den Windpark Hainhaus. Die Inanspruch-
nahme der B 469 ist damit nicht erforderlich.

Staatliches Bauamt zur Aufstellung des Bebauungsplanes
1. Geltungsbereich und Verkehrserschließung
1.1. Der Geltungsbereich des „Windparks Wörth“ liegt in einem Abstand von über 1
km zur Bundesstraße 469. Die Verkehrsflächen innerhalb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes werden nicht festgesetzt. Hierfür sollen, nach der Begründung zum
Bebauungsplan (Ziffer 1 .6.2.3), gesonderte forst- und naturschutzrechtliche Geneh-
migungen beantragt werden.
1.2. Die verkehrliche Erschließung der geplanten Windkraftanlagen soll nach der Be-
gründung zum Bebauungsplan (Ziffer 1 .5.2) „über die A 3, die B 469 und ggf. die St
3259“ erfolgen. Dies ist aber nicht durch den vorgesehenen Bebauungsplan geregelt.
Soweit Zu- oder Abfahrten zu überörtlichen Straßen errichtet werden sollen, wie dies
in Abbildung 7 der Begründung dargestellt ist, bedarf dies einer Sondernutzungser-
laubnis der Straßenbaubehörde.
2. Hinweis
Im Zusammenhang mit den Abstimmungen zur immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung der Windkraftanlagen hatten wir bereits Kontakt mit dem Maßnahmenträger
(Juwi AG). Die bisher vom Maßnahmenträger vorgelegten Unterlagen für eine Abfahrt
von der B 469 waren aber nicht ausreichend. Wir haben die Fa. Juwi AG in einem
ausführlichen Schreiben unsere Anforderungen mitgeteilt und gebeten verschiedene
Aspekte noch näher zu untersuchen sowie eine geeignete verkehrssichere Planung
zu erstellen, als Grundlage für eine Sondernutzungserlaubnis.
Zusammenfassend teilen wir mit, dass für eine neue Verkehrsanbindung des „Wind-
parks Wörth“ an das überörtliche Verkehrsnetz eine gesonderte Genehmigung der
Straßenbaubehörde (Sondernutzungserlaubnis) erforderlich ist. Gegen den
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vorgesehenen Bebauungsplan selbst bestehen aus unserer Sicht keine grundsätzli-
chen Einwände.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die Erschließung des Windparks erfolgt nach entsprechenden Abstimmungen mit
dem Waldbesitzer von Hessen aus über den Windpark Hainhaus. Die Inanspruch-
nahme der B 469 ist damit nicht erforderlich.

Handwerkskammer Unterfranken
Nach Prüfung der Unterlagen bestehen aus Sicht der Handwerkskammer für Unter-
franken keine Einwände zum o. g. Vorhaben.
Wir würden es begrüßen, wenn für die Realisierung des Windparks auf regionale
Handwerksbetriebe zurückgegriffen wird.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Das basierende Kartenmaterial entspricht dem aktuellen Stand des Liegenschaftska-
taster vom November 2021.
Wir weisen darauf hin, dass bei allen Geodäten der Bayerischen Vermessungsver-
waltung (z.B. Digitale Flurkarte oder Luftbild) aus Lizenz- und Nutzungsrechtlichen
Gründen der Copyrightvermerk anzubringen ist. (FNP und BP)
Auf eine Stellungnahme bezüglich der Stichwege, von den Hauptwegen zu den An-
lagestandorten, wird hier unsererseits verzichtet, da diese Bestandteil des immissi-
onsschutzrechtlichen Genehmigungsantrages sind.
Um eine genaue Fläche für die einzelnen Baufenster zu ermitteln, sollte eine Vermes-
sung durchgeführt werden.
Weitere Belange des ADBV sind durch die Planung nicht berührt.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Der Hinweis zum Copyrightvermerk wird im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Eine Vermessung wird auf Planungsebene nicht für notwendig gehalten.

Deutsche Flugsicherung
durch die oben aufgeführte Planung werden Belange der DFS Deutsche Flugsiche-
rung GmbH bezüglich §18a Luftverkehrsgesetz (LuftVG) nicht berührt. Es werden da-
her unsererseits weder Bedenken noch Anregungen vorgebracht.
Bei der Beurteilung des Vorhabens bezüglich der Betroffenheit von Anlagen der DFS
wurden die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen berücksichtigt.
Diese Beurteilung beruht auf den Anlagenstandorten und -Schutzbereichen Stand
Dezember 2021. Momentan beabsichtigen wir im Plangebiet keine Änderungen,
diese sind jedoch aufgrund betrieblicher Anforderungen nicht auszuschließen. Wir
empfehlen daher, Windenergievorhaben grundsätzlich bei der zuständigen Luftfahrt-
behörde zur Prüfung gem. §18 LuftVG einzureichen. Windenergieanlagen, die eine
Bauhöhe von 100 m über Grund überschreiten, bedürfen gemäß § 14 LuftVG der
luftrechtlichen Zustimmung durch die Luftfahrtbehörde. Art und Umfang der Tag- und
Nachtkennzeichnung wird im Rahmen des Genehmigungsverfahrens von der Luft-
fahrtbehörde festgelegt.
Von dieser Stellungnahme bleiben die Aufgaben der Länder gemäß § 31 LuftVG un-
berührt.
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Wir haben das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) von unserer Stellung-
nahme informiert.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Landesbund für Vogelschutz, Regionalgruppe Aschaffenburg-Miltenberg
Nach der ersten Sichtung der Unterlagen konnten wir einen ersten Konfliktpunkt aus-
machen:
Das Baufeld der geplanten Windkraftanlage in Baufeld 1 unterschreitet den empfoh-
lenen Mindestabstand von 1.500 m zum nächstgelegenen Rotmilan-Brutplatz.
Hier wäre eine Abschaltung der Anlage bei besetztem Horst wegen des signifikant
erhöhten Tötungsrisikos wichtig. Bei einer möglichen Justierung der WKA-Standorte
im Forst könnte Baufeld 1 auch gezielt verschoben werden, u m diesen Konfliktbe-
reich zu entschärfen.
Eine abschließende Stellungnahme seitens des LBV kann jedoch erst nach Sichtung
der Raumnutzungsanalysen und nach Vorlage und Bewertung der speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung (SaP) erfolgen.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung liegt vor und wird in alle Antragsunterla-
gen eingearbeitet. Die Raumnutzungsanalyse ergab kein erhöhtes Tötungsrisiko für
den Rotmilan.

Deutsche Telekom
Die Deutsche Telekom erhebt keine Einwände gegen die Planung.
Der Stadtrat nahm dies zur Kenntnis.
Zweckverband AMME
Das Thema Niederschlagswasser bzw. Abwasser wird im vorgelegten B-Plan nicht
behandelt. Falls Niederschlagswasser an den Anlagen anfällt, sollte daher auf Grund-
lage der wasserrechtlichen Vorgaben und des Gewässerschutzes die gesetzlichen
Vorgaben zur Regenwasserversickerung bzw. Regenwasserrückhalt beachtet und
ggf. umgesetzt werden.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Der Hinweis wird im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Ericsson Services GmbH
Die Firma Ericsson hat bezüglich des Standortes Ihrer Windkraftanlage(n) keine Ein-
wände.
Bitte berücksichtigen sie, dass diese Stellungnahme nur für Richtfunkverbindungen
des Ericsson - Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, falls nicht schon geschehen, die Deut-
sche Telekom, in Ihre Anfrage ein.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Der Hinweis wird im weiteren Verfahren berücksichtigt.

IHK Aschaffenburg
Die IHK hat gegen die oben genannte Bebauungsplanaufstellung und Flächennut-
zungsplanänderung keine Bedenken, auch Anregungen sind nicht zu geben.
Der Stadtrat nahm dies zur Kenntnis.
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
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Als Kompensationsmaßnahmen aus der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sind
die Flurnummern 9422 und 9491 in der Gemarkung Wörth vorgesehen.
Die Fl. Nr. 9422 konnte in unserem System nicht gefunden werden. Bei der Fl. Nr.
9491 handelt es sich um Dauergrünland mit einer Gesamtfläche von 4,8 ha und einer
Bodenzahl von 54.
Aus dem Bebauungsplan ist nicht ersichtlich wieviel Quadratmeter dieser Flurnummer
für die Kompensation benötigt werden.
Sollten die Ausgleichsmaßnahmen außerhalb landwirtschaftlicher Flächen umgesetzt
werden können, so würde dies das AELF begrüßen.
Bei einer kompletten Aufforstung dieser Flurnummer würde der Betrieb Arnheiter 35%
seiner landwirtschaftlichen Fläche verlieren.
Von Seiten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Karlstadt-Bereich
Forsten-wird wie folgt Stellung genommen:
Es ist Wald im Sinne des Art. 2 BayWaldG betroffen, der zugunsten einer anderen
Bodennutzungsart gerodet werden soll. Die Rodung bedarf der Erlaubnis. Die forstli-
chen Belange sollen im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Verfahrens be-
rücksichtigt werden. Die benötigte Rodungserlaubnis wird dann durch die immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung ersetzt.
Der betroffene Wald ist im Rahmen der Waldfunktionsplanung zum Teil als Erho-
lungswald Stufe 2 kartiert. Durch den Bau der Windkraftanlagen wird die Erholungs-
funktion beeinträchtigt, weshalb ein forstrechtlicher Ausgleich für die Genehmigung
zwingend notwendig wird. Die Flächengröße der notwendigen Ersatzaufforstung
hängt von der konkreten Flächeninanspruchnahme ab. Neben den dauerhaften
Standflächen sind ebenso die Erschließungsflächen als Waldflächenverlust mitzube-
rücksichtigen und im Plan darzustellen.
Bei den geplanten Ersatzaufforstungen müssen aktuelle Erkenntnisse der Baumar-
tenwahl am Untermain mitberücksichtigt werden. Dabei ist ein Fokus auf klimatole-
rante Laubholzarten wie z.B. Traubeneiche, Esskastanie, Roteiche, Spitzahorn,
Elsbeere, Vogelkirsche und Sommerlinde zu legen.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Es ist ein Kompensationskonzept erarbeitet worden, dass überwiegend Ausgleichs-
maßnahmen im Wald selbst umsetzt. Im Rahmen des Rodungsantrags zum BIm-
schG-Verfahren werden Ersatzaufforstungsflächen ausgesucht, die kaum mit vorhan-
dener landwirtschaftlicher Nutzung konfligieren. Dabei werden die ursprünglich ange-
sprochenen Grundstücke Fl.Nrn. 9422 und 9491 nicht in Anspruch genommen.

Die weiteren Anregungen werden soweit möglich im weiteren Verfahren berücksich-
tigt.

Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
Mit der vorliegenden Planung besteht grundsätzlich Einverständnis.
2. Wasserwirtschaftliche Belange
2.1 Versorgender Bodenschutz
Im Wasserkreislauf kommt den Waldböden mit ihrer sehr guten Versickerungsfähig-
keit eine hohe Bedeutung zu. Besonders in Zeiten des Klimawandels mit sinkenden
Grundwasserständen und Starkregenereignissen sollte dies stets im Fokus stehen.
Allgemein können sich bei sämtlichen Phasen eines Windparks von der Errichtung
über den Betrieb bis zum Rückbau negative Einflüsse auf den Boden ergeben durch
■ Bodenversiegelung (Baustraßen, Stellflächen und technische Einrichtungen)
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■ Bodenverdichtung (Befahren der Fläche durch schwere Baufahrzeuge)
■ Bodenstrukturschäden (Anlieferung von Baumaterialien bei ungeeigneten Witte-

rungsverhältnissen)
■ Bodenabtrag, Durchmischung (Umlagerung, reliefausgleichende Baumaßnahmen,

Kabelschächte etc.)
■ Erosion durch ablaufendes Wasser
■ Schädliche Bodenveränderung durch wassergefährdende Stoffe (Havarien bei

Baumaschinen oder Windkraftanlagen während des Betriebes)
Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umge-
gangen werden. Die Flächeninanspruchnahme ist im Zuge einer sorgfältigen Planung
auf ein unbedingt erforderliches Maß zu beschränken.
Im Rahmen des vorsorgenden Bodenschutzes wird dem Mutterboden großes Ge-
wicht beigemessen. So ist nach § 202 BauGB bei der Errichtung und Änderung bau-
licher Anlagen der Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernich-
tung oder Vergeudung zu schützen.
Folgende Festsetzungen werden daher für erforderlich gehalten:
„Beim Erdaushub ist der wertvolle Mutterboden seitlich zu lagern und abschließend
wieder als oberste Schicht einzubauen bzw. einer geeigneten Verwendung zuzufüh-
ren (Rekultivierung, Bodenverbesserung in der heimischen Landwirtschaft) (§ 202
BauGB)."
„Bereits bei der Planung ist für einen möglichst geringen Bodeneingriff zu sorgen, um
gemäß der abfallrechtlichen Zielhierarchie (§6 KrWG) Bodenaushub zunächst zu ver-
meiden bzw. wiederzuverwerten. Für überschüssiges Aushubmaterial und den jewei-
ligen Verwertungs- bzw. Entsorgungsweg sind die rechtlichen und technischen An-
forderungen ( § 1 Abs. 2 BBodSchV, Leitfaden zu Verfüllung von Gruben und Brüchen
sowie Tagebauen, LAGA M 20 Stand 1997 sowie DepV) maßgeblich und die Annah-
mekriterien eines Abnehmers zu berücksichtigen. “
„Bei der Planung und Durchführung der Maßnahme sind die Anforderungen nach DIN
19731 :1998:05 „Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial“ und DIN
19639:2019-09 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“ zu
beachten. Eine Bodenkundliche Baubegleitung bzw. die Erarbeitung eines entspre-
chenden Bodenschutzkonzeptes wird hierfür empfohlen. “
2.2 Wasserversorgung, Grundwasserschutz
Das vorgesehene Baufenster 1 liegt außerhalb WSG des Tiefbrunnens Mühlwiesen
der Stadt Wörth am Main. Gemäß aktueller Berechnungen des Wasserwirtschafts-
amtes deckt sich das aktuell festgesetzte Wasserschutzgebiet mit dem Kerneinzugs-
gebiet.
Die in den Scoping-Unterlagen vom Mai 2021 eingezeichnete Alternativzuwegung
quer durch das Wasserschutzgebiet wurde erfreulicherweise aus der Planung ent-
fernt.
Die vorgesehenen Baufenster 2 und 3 liegen knapp außerhalb des derzeit festgesetz-
ten bzw. geplanten Wasserschutzgebietes des hessischen Ortes Seckmauern, Ge-
meinde Lützelbach. Die im Bebauungsplan dargestellten Grenzen decken sich in
etwa mit den uns vorliegenden Daten. Da dieses Wasserschutzgebiet zu einer hessi-
schen Wasserfassung gehört, kann die Aktualität der uns vorliegenden Daten nicht
bewertet werden. Der Umgriff eines Wasserschutzgebietes korreliert mit der Entnah-
memenge aus den Brunnen, wodurch nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich
hier mit den Jahren Änderungen ergeben.
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Die vorgesehenen Baufenster 4 und 5 befinden sich außerhalb der Zone III des Un-
tersuchungsgebietes zur Trinkwasserversorgung der Stadt Klingenberg (Stand Mai
2015). Inwiefern sich hier in den letzten Jahren Änderungen ergeben haben, sollte
bei der Stadt Klingenberg in Erfahrung gebracht werden.
Wir empfehlen in den einzelnen Fällen eine Rücksprache mit den jeweiligen Wasser-
versorgern. Möglicherweise sind dort noch aktuellere Informationen vorhanden.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die Anregungen und Hinweise werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Stadt Klingenberg
Der Stadtrat der Stadt Klingenberg hat dem vorgelegten Entwurf des Bebauungsplans
„Windpark Wörth" sowie der Änderung des Flächennutzungsplans dazu in seiner Sit-
zung vom 30.11.2021 nicht zugestimmt. Ebenso wurde abgelehnt, dass Wege der
Stadt Klingenberg für den Bau und die Erschließung der geplanten Windkraftanlagen
zur Verfügung gestellt werden. Mit Schreiben vom 22.12.2021 hatte die Stadt Klingen-
berg Ihnen dieses auch bereits mitgeteilt.
1. Erforderlichkeit der Bauleitplanung
Soweit der Bebauungsplan das Ziel anstrebt, Windkraftanlagen näher als 10 H zur
nächsten Wohnbebauung zu ermöglichen, wirkt sich dies jedenfalls für den geplanten
Standort der WEA1 zu Lasten der Stadt Klingenberg aus. Dieser Standort liegt nur ca.
190 m vom westlichen Ortsrand des Ortsteils Trennfurt entfernt. Da aber moderne
Anlagen im bewaldeten Bereich eine Höhe von 250 m und mehr aufweisen, wird der
hier vom Gesetzgeber grundsätzlich gewollte Mindestabstand nicht unerheblich un-
terschritten.
Es entspricht nicht einem guten nachbarschaftlichem Verhältnis zwischen Kommu-
nen, wenn durch eine Bauleitplanung einseitig zu Lasten der Nachbargemeinde durch
entsprechende Bauleitplanung der vom Gesetzgeber gewollte Mindestabstand unter-
schritten wird.
2. Äußere Erschließung
Soweit für die Bauphase und auch die Betriebsphase geplant ist. Wirtschaftswege der
Stadt Klingenberg in Anspruch zu nehmen, wird dies abgelehnt. Die Stadt Klingenberg
ist nicht verpflichtet, ihre gemeindlichen Wirtschaftswege insoweit zur Verfügung zu
stellen, unabhängig von dem Angebot der Fa. Juwi AG, hier einen Vertrag über den
Ausbau und die Nutzung anzubieten.
Wenn schon die Stadt Wörth a. Main die Absicht verfolgt, eine Bauleitplanung für die
Errichtung eines Windparks zu betreiben, so obliegt ihr auch die Pflicht, alle Folgen
der Bauleitplanung selbst zu tragen und zu bewältigen. Weder aus dem interkommu-
nalen Abstimmungsgebot des § 2 Abs. 2 BauGB noch aus sonstigen Rechtsvorschrif-
ten folgt, dass die Stadt Klingenberg in der Pflicht wäre, eine Bauleitplanung außerhalb
ihres eigenen Hoheitsgebietes zu fördern.
Ohne ein realisierungsfähiges Erschließungskonzept (sowohl für die Bau- und Be-
triebsphase und die Netzanbindung in das Übertragungsnetzt) ist die Planung nicht
zulässig. Auch wenn diese Fragen erst auf der nächsten Ebene des Planungsvollzugs
und etwaiger weiterer Gestattungs- und Genehmigungsverfahren abschließend ent-
schieden werden, muss schon auf der Ebene des Bebauungsplans geklärt sein, dass
hier ein Planvollzug möglich sein wird (Verbot des Konflikttransfers).
3. Nichtbeachtung von Optimierungsgeboten
Nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB soll die Bauleitplanung dazu beitragen, u.a. das Land-
schaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Der hier geplante Windpark
wird das Landschaftsbild massiv verändern und über Jahrzehnte prägen. Dabei
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werden die Windkraftanlagen für den objektiven und unvoreingenommenen Betrach-
ter als landschaftsfremd wahrgenommen.
Zwar wird unter Ziff. 2.5.8.2 die Auswirkung auf das Landschaftsbild im Grunde er-
kannt, aus der Planung lässt sich aber nicht entnehmen, wie diesem begegnet werden
soll. So wäre zumindest denkbar, die Einpassung der Standorte in die Landschaft so
zu prüfen und ggf. auch durch bestimmte Maßnahmen (z.B. Aufforstungen) zu min-
dern, dass die optische Prägnanz in der Landschaft vom Blickwinkel der Siedlungen
gemildert wird. Hier ist darauf hinzuwesen, dass die geplanten Anlagen in westlicher
Blickrichtung von Trennfurt aus stehen und damit jedenfalls am Nachmittag und Abend
in der Richtung, die infolge des Sonnenstandes von besondere Bedeutung für das
Leben der Menschen ist.
Unzureichend ist insoweit, auf künftige Ermittlung von „kulissenbildende Maßnahmen"
zu verweisen. Diese sind vielmehr bereits im Rahmen der Bauleitplanung zu prüfen.
In dem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass die Burganlage in Klingen-
berg als prägender Landschaftsbestandteil nicht durch den Windpark beeinträchtigt
werden darf. Gerade bei einem weiträumigen Blickwinkel muss vermieden werden,
dieses historisch geprägte Landschaftsbild nachteilig zu verändern. Es bedarf hier zu-
mindest eines qualifizierten Gutachtens zum Landschaftsbild (Landschaftsbildana-
lyse).
4. Artenschutz
Soweit unter Ziff. 2.5.3.2 des Umweltberichts auf noch durchzuführende Untersuchun-
gen zur Avifauna und Fledermäusen verwiesen wird, ist derzeit eine Prüfung und Stel-
lungnahme nicht möglich. Es wird daher um unverzügliche Bereitstellung der entspre-
chenden Gutachten gebeten, sobald diese vorliegen.
Aus den vorläufigen Erhebungsdaten, die unter Ziff. 2.5.3.2.2 des Umweltberichts dar-
gestellt werden, ist aber schon jetzt ersichtlich, dass eine Vielzahl von Vögeln ihren
Lebensraum (Brut- und Nahrungshabitate) im unmittelbaren Umgebungsbereich zu
den Anlagenstandorten haben. Für einen Teil dieser Vögel werden die Abstände er-
heblich unterschritten, die als noch verträglich angesehen werden. Weiterhin ist darauf
hinzuweisen, dass bei den genannten Vogelarten der Uhu fehlt.
Damit ist schon jetzt ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für einen Teil der hier be-
kannten Vogelarten gegeben, welches mindestens zu erheblichen zeitlichen Abschal-
tungen der Anlagen führen wird. Die allein im Hinblick auf Fledermäuse unter Ziff.
1.6.2.10 in Tabelle 2 des Begründungsentwurfs dargestellten Abschaltzeiten werden
hierzu nicht ausreichen. Dies stellt die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit der geplanten An-
lagenstandorte infrage.
5. Denkmalbelange
Im Bereich der Drei Steine sind ein alter Brunnen und Steinreste von Gebäuden (Bo-
dendenkmal) vorhanden. Hier ist zu prüfen, ob diese durch die Anlagen (einschließlich
der Bauphase) beeinträchtigt werden können. Auch ist die Einwirkung auf die im Land-
schaftsbild prägnante Burganlagen von Klingenberg zu prüfen.
6. Wald
Der Eingriff in den Wald ist erheblich. Auch soweit nach Errichtung der Anlagen ein
Teil der zunächst zu rodenden Bäume wieder aufgeforstet werden kann, verbleibt ein
substantieller Verlust an Waldfläche. Wald ist ein relevanter Speicher an CO2 und da-
mit für den Klimaschutz bedeutsam. Die Errichtung von Windkraftanlagen im Wald
wird unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes daher jedenfalls teilweise entwertet.
Weiterhin ist zu berücksichtigten, dass beim Abbau der Windkraftanlagen nach ca. 25
Jahren die zwischenzeitlich gepflanzten Bäume wohl erneut gefällt werden müssten.
Hinzu kommt, dass die Beanspruchung des Waldes durch schwere Baufahrzeuge sich
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negativ auf den Waldboden infolge einer Verdichtung auswirkt und dessen Ökologie
damit zusätzlich schädigt.
7. Grundwasser
Die gewaltigen Fundamente der heutigen Windkraftanlagen wirken regelmäßig mehr-
fach auf das Grundwasser ein, sowohl durch die Versiegelung, die Bodenverdichtung
und die Ausschwemmung von langfristig wassergefährdenden Substanzen. Die Ver-
träglichkeit mit den Anforderungen des Grundwasserschutzes muss daher bereits auf
der Bauleitplanungsebene geprüft werden.
8. Immissionsprognose
Da im Bebauungsplan bereits der konkrete Standort sowie die künftig zulässige Anla-
genhöhe festgesetzt werden, kann und muss bereits auf dieser Ebene geklärt werden,
ob die Anforderungen gegenüber der östlich gelegenen Wohnbebauung eingehalten
werden können. Für die Bauleitplanung ist daher ein Schattenwurfgutachten erforder-
lich. Wir bitten um unverzügliche Vorlage, sobald dieses erstellt ist, um hierzu ggf.
Stellung nehmen zu können.
Gleiches gilt für die künftigen Lärmauswirkungen gegenüber der Wohnbebauung ins-
besondere in Trennfurt. Der Verweis auf frühere Gutachten ist nicht ausreichend. Auch
diese Gutachten sind vorab zu erstellen. Wir bitten auch insoweit um Vorlage, um
dazu noch Stellung nehmen zu können.
9. Zeitliche Geltung der Bauleitplanung
Die Bauleitplanung muss zeitlich begrenzt werden (§ 9 Abs. 2 BauGB). Die hier ge-
planten Anlagen haben nur eine zeitlich begrenzte Lebensdauer. In 20 bis 25 Jahren
wird es eine Nachfolgetechnologie geben, so dass entweder hier keine oder mit hoher
Wahrscheinlichkeit gänzlich andere Windkraftanlagen errichtet werden. Dem muss
der Bebauungsplan Rechnung tragen, dass der Bebauungsplan aus heutiger Per-
spektive mit dem Ende der Nutzungsdauer der Anlagen außer Kraft tritt.
10. Weiteres Verfahren
Die Stadt Klingenberg wird, sobald die fehlenden und noch angekündigten Stellung-
nahmen, Fachbeiträge und Gutachten vorgelegt sind, hierzu noch gesondert Stellung
nehmen.
Aus Sicht der Stadt Klingenberg ist die Planung eines Windparks durch die Stadt
Wörth a. Main, dessen nachteilige Wirkungen überwiegend zu Lasten der Stadt Klin-
genberg gehen, nicht akzeptabel und bitten um Verständnis, dass wir Ihnen auf Grund
dessen nach dem heutigen Planungsstand keine Zustimmung erteilen können.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Keiner der geplanten Standorte liegt näher als 1.000 m zu einer der umgebenden
Siedlungen. Der Gesetzgeber meint den Siedlungsrand und nicht die Grenze des Ge-
meindegebietes.

Die Erschließung wurde umgeplant, Die Zufahrt erfolgt über den Windpark Hainhaus
in Hessen.

Im laufenden Verfahren wurden die Standorte optimiert. Sowohl das Thema Land-
schaftsbild als auch das Thema Umzingelung werden im vorliegenden Entwurf aus-
führlich behandelt.

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung liegt vor und wird zusammen mit dem
Entwurf des B-Plans gemäß § 4 Abs. 2 BauGB offengelegt. Verbotstatbestände ge-
mäß § 44 BNatSchG werden im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben nicht
einschlägig.

Die Belange des Denkmalschutzes werden im Entwurf berücksichtigt.
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Die forstökologischen und forstrechtlichen Belange werden im weiteren Verfahren
ausführlich gewürdigt. Es wurde ein umfangreiches Maßnahmenkonzept aus Kom-
pensationsmaßnahmen im Wald und Ersatzaufforstungen konzipiert, die auch zur
Verbesserung des Landschaftsbildes beitragen.

Die Belange des Grundwasserschutzes werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Gutachten zu Schall und Schattenwurf liegen vor und werden im weiteren Verfahren
berücksichtigt. Maßnahmen zur Schallreduzierung und zur Reduzierung von Beein-
trächtigungen durch Schattenwurf sind vorgesehen.

Eine Regelung zur zeitlichen Geltung der Bauleitplanung ist im weiteren Verfahren
vorgesehen.

Stadt Obernburg a. Main
Seitens der Stadt Obernburg werden keine Bedenken oder Hinweise geäußert.
Der Stadtrat nahm dies zur Kenntnis.
Gemeinde Lützelbach
Zunächst wird auf die bereits 2012 abgegebene Stellungnahme zur damals schon
beabsichtigten Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wörth a. Main ver-
wiesen (siehe Schreiben an die Stadt Wörth a. Main vom 31.08.2012), mit der sich
die Gemeinde Lützelbach frühzeitig kritisch positioniert hatte.
Weitere gleichgelagerte Stellungnahmen sind gegenüber dem Bezirk Unterfranken
im Rahmen des Zonierungsverfahrens am 02.06.2015 und am 21.10.2016 erfolgt, die
der Stadt Wörth a. Main jeweils in Kopie zugingen. Damit war und ist den bayrischen
Planungsbehörden die Haltung der Gemeinde Lützelbach hinlänglich bekannt. Leider
wurden wir im Laufe dieser Verfahren nicht darüber informiert, ob bzw. inwiefern eine
Auseinandersetzung mit unseren Argumenten stattgefunden hat.
Gemeinsam mit der Stadt Wörth a. Main teilen wir in diesem Zusammenhang die
Enttäuschung und die Kritik an der fehlenden Abstimmung der hessischen und bayri-
schen Regionalplanung über die Ländergrenze hinweg. Durch diesen offenkundigen,
über Jahre hinweg feststellbaren Mangel wurde einer Überkonzentration an Wind-
kraftanlagen für unser Gemeindegebiet, mit Umfassungswirkung speziell für den
Ortsteil Haingrund, bewusst in Kauf genommen.
Dessen ungeachtet liegt die letztliche Umsetzung in der Planungsverantwortung der
Stadt Wörth a. Main. Mit der nunmehr neu gestarteten Bauleitplanung und der parallel
dazu laufenden Vorbereitung des konkreten Genehmigungsverfahrens für die fünf
geplanten Windkraftanlagen nach dem BImSchG wird deutlich, dass die von uns vor-
gebrachten Bedenken keine Wirkung hatten.
Besonders kritisch sehen wir den Umgang mit der in der Bayrischen Bauordnung nor-
mierten 10 H-Regelung, die nach unserem Rechtsverständnis auch über die Landes-
grenze hinweg gilt, da der Wortlaut des Artikel 82 Abs. 1 BayBO hierzu keine Ein-
schränkung macht. Zwar ist es richtig, dass die 10 H-Regelung nur die Zulässigkeit
von Windkraftanlagen in unbeplanten Außenbereichen gemäß § 35 BauGB ein-
schränkt und insoweit Bebauungspläne davon nicht unmittelbar berührt werden. Die
Bayrische Landesregierung fordert bei der Aufstellung solcher Bebauungspläne aber
einen „Konsens vor Ort", der sich unseres Erachtens in einer angemessenen Berück-
sichtigung der berechtigten Interessen von Nachbargemeinden im Rahmen des Be-
teiligungsprozesses ausdrücken muss. Die hierzu auf Seite 6 der Begründung des
Bebauungsplanes unter der Ziffer 1.1 „Planungserfordernis - Anlass und Ziel der Pla-
nung" gemachten Ausführungen reichen dafür bei weitem nicht aus, zumal der aus
der 10 H-Regelung folgende Mindestabstand in Bezug auf die Ortslage Haingrund
gemäß den vorgesehenen Baufenstern auf weniger als die Hälfte reduziert-werden
soll.
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Positiv nehmen wir zur Kenntnis, dass die Baufenster für die beiden südlichen Anla-
genstandorte nach Osten verschoben wurden und dadurch einen größeren Abstand
zu unserer Gemarkungsgrenze haben. Dies ändert aber nichts an unseren grund-
sätzlichen Bedenken, dass der geplante Windpark in Gänze zusammen mit der vor-
handenen Vorbelastung durch den Windpark Hainhaus einen schwerwiegenden Ein-
griff in die Schutzgüter Mensch und Landschaft darstellt. Insofern halten wir insbe-
sondere die zu diesen Schutzgütern, speziell zum Schutzgut Landschaft und Erho-
lungsnutzung (Ziffer 2.5.8., Seiten 67ff), vorgenommene Bewertung für unzureichend.
Konkret widersprechen wir der Aussage auf Seite 69 Absatz 2, wonach „der geplante
Windpark keine bislang von Windenergieanlagen freie Landschaft neu belastet", was
mit den „bereits gegebenen Vorbelastungen durch bestehende Windenergieanlagen
an den Hängen des Odenwaldes" begründet wird. Genau diese Vorbelastung ist aus
unserer Sicht ein wichtiges Argument dafür, dass mit weiteren Eingriffen in die noch
vorhandene freie Landschaft im räumlichen Umfeld dieses Windparks besonders sen-
sibel umgegangen werden muss.
Unzureichend sind für uns auch der Umfang der Sichtbarkeitsanalyse (Ziffer
2.5.8.4.1, Seiten 70 ff) und die daraus vorgenommene Bewertung. Von den 18 aus-
gewählten Fotostandorten befinden sich nur drei im Gebiet der Gemeinde Lützelbach,
davon je nur einer in den Ortslagen von Haingrund und Seckmauern. Hierzu haben
wir gegenüber der Fa. juwi ergänzende Standortvorschläge unterbreitet, die im Rah-
men des BlmSchG-Antragsverfahrens aufgegriffen werden sollen. Wir fordern, diese
parallel auch in das Bauleitplanverfahren aufzunehmen und abzuhandeln. Aufgrund
der Aussage auf Seite 74 letzter Absatz zur Vorläufigkeit der Bewertung der Visuali-
sierungen gehen wir davon aus, dass dies auch so erfolgt.
Deutlich widersprechen wir bereits auf diesem Wege den Aussagen auf Seite 77 Ab-
sätze 2 und 3, wonach „an keinem Standort die visuellen Auswirkungen so gravierend
sind, dass sie eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes darstellen wür-
den" bzw. wonach „aufgrund dieses Vorhabens keine Verunstaltung des Landschafts-
bildes im Sinne der anzuwendenden Prüfkaskade zu befürchten ist".
Im Gegensatz dazu gibt es durchaus Standorte bzw. Blickwinkel, von denen aus eine
Umfassungswirkung bezogen auf die Ortslage Haingrund wahrnehmbar ist und damit
einher eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes hervortritt. Diesbe-
züglich erwarten wir von den unter der Ziffer 2.5.12.1 „Umfassungswirkung" auf Seite
81 angekündigten Berechnungen und Beschreibungen der angewandten Methodik
weitergehende Aufschlüsse. Jetzt schon stellen wir aber kritisch fest, dass der dort
angeführte Beurteilungsmaßstab, wonach „für eine Umfassungswirkung bei einem
Rund-um-Blick im Vollkreis von 360 Grad durch das Vorhaben sowie bereits beste-
hende WEA kaum noch Blickbeziehungen ohne WEA möglich sein dürfen", deutlich
überzogen ist und nach unserer Überzeugung unterschwelliger definiert werden
muss.
Wie der Stadt Wörth a. Main bekannt ist, wird der Windpark Hainhaus in Kürze um
eine zehnte Windkraftanlage erweitert. Zwei weitere Anlagen sind beantragt, bei de-
ren Realisierung der Windpark Hainhaus bis unmittelbar an die Landesgrenze aus-
geweitet wäre. Das RP Darmstadt hat das von der Gemeinde verweigerte Einverneh-
men zu der zehnten Anlage unter Verweis auf den von der Gemeinde ebenfalls ab-
gelehnten Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) des Regionalplans Südhessen er-
setzt. Gleiches droht auch in Bezug auf die jetzt beantragten Anlagen 11 und 12.
Gerade auch vor diesem Hintergrund erscheinen der „nahtlose" Anschluss und die
Ausdehnung des geplanten Windparks Wörth insbesondere den Bürgerinnen und
Bürgern aus Haingrund nicht zumutbar.
Zusammenfassend bitten wir die Entscheidungsträger der Stadt Wörth a. Main herz-
lich und eindringlich darum, diese Stellungnahme intensiv zu würdigen und im Sinne
der vorgebrachten Argumente die Planung einer kritischen Überprüfung zu



- 26 -

unterziehen, die die grenzüberschreitende Gesamtsituation und die sich daraus erge-
bende Belastung für unser östliches Gemeindegebiet ausreichend berücksichtigt.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Im Rahmen der Bauleitplanung zum „Windpark Wörth“ werden die Belange der hes-
sischen und bayerischen Kommunen gleichberechtigt behandelt. Kein regionalplane-
risch bzw. in einem Flächennutzungsplan dargestellter Siedlungsteil, sei es in Hessen
oder Bayern liegt näher als 1.000 m zum geplanten Windpark. Die vormalige 10 H-
Abstandsregelung wurde durch die Änderung der Bayerischen Bauordnung im No-
vember 2022 reformiert. Danach genügt für Anlagen in Sondergebieten für Windener-
gie in Flächennutzungsplänen ein Abstand von 1.000 m.

Im aktuellen Entwurf zum FNP und Bebauungsplan „Windpark Wörth“ wird auf Basis
der Anregungen und Bedenken ausführlich auf die Belange der in den angrenzenden
Siedlungen lebenden Menschen sowie mögliche Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes und das Thema „Umzingelung“ eingegangen. Die Sichtbarkeitsanalyse
wird entsprechend angepasst.

Die Umfassungswirkung (Umzingelung) wurde in Absprache mit den Genehmigungs-
behörden und der Bezirksregierung nach der Methode aus dem Gutachten zur „Um-
fassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (UMWELTPLAN 2021) durchge-
führt.

Eine Umfassungswirkung durch die geplanten, bestehenden sowie (im derzeit unbe-
planten VRG 2-136) angenommenen WEA im Untersuchungsgebiet ist aufgrund der
unvollständigen Sichtbarkeit der Anlagen aus der Ortslage von Haingrund und für alle
weiteren Orte im Umfeld des Windparks Wörth demnach auszuschließen. Eine ent-
sprechende ausführliche Darstellung wird im weiteren Verfahren und der damit ver-
bundenen Beteiligung der Öffentlichkeit wie der Träger öffentlicher Belange erfolgen.

Odenwaldkreis
Das beplante Gebiet (Fläche) grenzt mit der südlichen Ausdehnung unmittelbar an
die Landesgrenze und das Gebiet der Stadt Michelstadt. Diese ist in Verfahren zu
beteiligen.
Die uns vorliegenden Unterlagen sind in wesentlichen Punkten unvollständig.
Südlich der WEA-5 fehlt die Darstellung der Windkraftanlagen WEA-10, WEA-11 und
WEA-12 der WHS-GmbH. Durch diese Anlagen (WEA-10 genehmigt/ WEA-11 und
WEA-12 im Genehmigungsverfahren) und durch die Anlagen WEA-1 - WEA-5 Ihrer
Planung wird eine Umzingelungswirkung in Ost-, Süd- und Westlicher Richtung der
Gemeinde Haingrund erzielt!
Diese Umzingelung ist in der Sichtbarkeitsanalyse (Fotodokumentation) nicht berück-
sichtigt bzw. fehlt vollständig. Eine abschließende Stellungnahme ist daher aus bau-
planungs- und bauordnungsrechtlicher Sicht nicht möglich.
Seitens der Unteren Naturschutzbehörde unseres Hauses ist folgender Sachverhalt
gegeben:
Die Unterlagen sind für eine endgültige Stellungnahme nicht prüffähig und ausrei-
chend, insb. fehlen:
1 . Landschaftsbild- und Sichtbarkeitsanalyse.
2. Faunistisches Gutachten und artenschutzrechtliche Prüfung im Betrachtungsraum.
3. Ergebnisse der Avifaunauntersuchungen.
Hinweise auf die Einarbeitung in der 2. Offenlage sehen wir als nicht ausreichend an.
Aus Sicht des Immissionsschutzes sind die Unterlagen nicht prüffähig und ausrei-
chend, es fehlt Analyse und Fachgutachten Lärm.
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Hinweis:
Die Abstände zu den Ortsteilen Haingrund mit 1.050m und Seckmauern mit 1.250m
(Gemeinde Lützelbach) entsprechen gerade so dem empfohlenen Mindestabstand
von 1.000m.
Die Ortsteile Haingrund und Seckmauern haben künftig eingeschränkte Entwick-
lungsmöglichkeiten, falls die WEA Nr. 03 und WEA Nr. 02 errichtet werden, da die
gesetzlich vorgegebenen Abstände nicht unterschritten werden dürfen.
In der BayBO wurde die sog. 10H-Regelung festgelegt, wobei ein Mindestabstand
der WEA vom 10-fachen ihrer Höhe zu Wohngebäuden in zusammenhängenden Ort-
schaften eingehalten werden muss. Durch den Bebauungsplan wird diese Regelung
ausgehebelt.
Wasserrechtliche Belange unseres Hauses werden nicht tangiert.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die noch fehlenden Unterlagen werden im weiteren Verfahren und der damit verbun-
denen Beteiligung der Öffentlichkeit wie der Träger öffentlicher Belange offengelegt.
Die Stadt Michelstadt wird auch im weiteren Verfahren beteiligt.

Die vormalige 10 H-Abstandsregelung wurde durch die Änderung der Bayerischen
Bauordnung im November 2022 reformiert. Danach genügt für Anlagen in Sonderge-
bieten für Windenergie in Flächennutzungsplänen ein Abstand von 1.000 m.

Bayernwerk
Das Baufenster des geplanten Windparks verläuft in einer Entfernung von ca. 850 m
unserer 110kV Hochspannungs-Freileitung Ü16 Trennfeld - Großheubach - Aschaf-
fenburg.
Unter Berücksichtigung der geplanten Nabenhöhe von 150 m., des Rotordurchmes-
sers von 158 m und der Gesamthöhe von 229 m erheben wir keine Einwände gegen
die Aufstellung des Bebauungsplans „Windpark Wörth am Main"
Die Zufahrt zum geplanten Windpark erfolgt allerdings zwischen unserem Masten Nr.
122 und 123. Hier muss die Durchfahrtshöhe im Vorfeld mit uns abgestimmt werden.
Melden Sie sich daher rechtzeitig für eine örtliche Einweisung.
Wir bitten Sie, uns auch weiterhin an der Aufstellung bzw. an Änderungen von Flä-
chennutzungs-, Bebauungs- und Grünordnungsplänen zu beteiligen, da sich beson-
ders im Ausübungsbereich unserer Versorgungsleitungen Einschränkungen bezüg-
lich der Bepflanzbarkeit ergeben können.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Die Hinweise werden im weiteren Verfahren berücksichtigt.

Regierungspräsidium Darmstadt
Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung
Der im Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) unter 3. 3. 3. 3.1 b) geforderte Min-
destabstand von 1 km zu Vorranggebieten Siedlung / Siedlungsflächen, die dem
Wohnen dienen (Bestand und Planung) - hier konkret auf hessischer Seite Gemeinde
Lützelbach Ortsteil Haingrund - wird eingehalten (siehe 2.5.2.2 der Begründung zum
Bebauungsplan). Weitere Planungen der Gemeinde Lützelbach, die in diese Ab-
standszone hineinreichen, sind derzeit nicht bekannt.
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Regionalplanung
Aus Sicht der oberen Landesplanungsbehörde - Energie - kann keine abschließende
Stellungnahme abgegeben werden. Die vorgelegten Unterlagen sind unvollständig
und es bestehen erhebliche Bedenken gegen die Änderung des FNP und Aufstellung
eines B-Plans für den geplanten Windpark Wörth.
Grundsätzlich begrüße ich die Nutzung der Windenergie, wo immer es möglich ist.
Allerdings bestehen Bedenken gegen den Standort des geplanten Windparks Wörth,
die im Folgenden ausgeführt werden.
Der Sachliche Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) 2019 des Regionalplans Süd-
hessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2010 ist mit der Veröffentlichung im
Staatsanzeiger Nr. 14 vom 30. März 2020 wirksam geworden. Im TPEE 2019 sind
Vorranggebiete zur Nutzung der Windenergie (VRG Wind) auf der Grundlage eines
schlüssigen Plankonzeptes festgelegt worden. Außerhalb dieser VRG Wind ist die
Windenergienutzung ausgeschlossen. Das bedeutet, die Windenergienutzung findet
ausschließlich innerhalb der festgelegten VRG Wind statt. Das Land Hessen hat sich
zum Ziel gesetzt in den Regionalplänen ca. 2 % der Landesfläche für die Windener-
gienutzung zur Verfügung zu stellen. Dieser Wert wird mit den drei geltenden Teilre-
gionalplänen in Hessen und insbesondere in Südhessen unterschritten. Somit sind
die festgelegten VRG Wind bestmöglich für die Windenergienutzung zu nutzen.
Der TPEE 2019 enthält unbeplante Flächen, sogenannte Weißflächen, die weder als
VRG Wind festgelegt noch dem Ausschlussraum zugeordnet sind. Für die endgülti-
gen Festlegungen innerhalb dieser sogenannten Weißflächen wurde das 1 . Ände-
rungsverfahren des TPEE 2019 durchgeführt. Die Regionalversammlung Südhessen
hat am 2. Juli 2021 über die Festlegungen in den sogenannten Weißflächen beschlos-
sen.
Der beschlossene Entwurf der 1. Änderung des TPEE 2019 wurde der Hessischen
Landesregierung zur Genehmigung am 4. Oktober 2021 vorgelegt Eine Entscheidung
über die Genehmigung wird im 1. Quartal 2022 erfolgen. Im geltenden TPEE 2019
sind in der Gemeinde Lützelbach im Odenwaldkreis die VRG 2-122 (595,9 ha) und 2-
136 festgelegt. Laut Beschluss der Regionalversammlung Südhessen soll das VRG
2-122 im Nordwesten erweitert werden, so dass das VRG 2-122 nach Genehmigung
der 1. Änderung des TPEE 2019 eine Größe von 650,2 ha haben könnte.
Im VRG 2-122 des TPEE 2019 stehen 6 Windenergieanlagen (WEA), zwei weitere
WEA stehen in der direkt nordwestlich angrenzenden sogenannten Weißfläche 2-
122, eine WEA befindet sich direkt südlich des VRG 2-122 im Ausschlussraum. Im
VRG 2-122 ist eine weitere WEA (WEA 10) genehmigt und für zwei weitere WEA
(WEA 1 1 und 12) wurde ein Antrag auf Genehmigung beim Regierungspräsidium
Darmstadt, Abt. IV/Da, eingereicht.
Die Grenze zwischen den Bundesländern Hessen und Bayern bildet einen Teil der
nordöstlichen Grenze des VRG 2-122. Direkt angrenzend auf der bayerischen Seite
soll der geplante Windpark Wörth mit fünf WEA entstehen.
Grundsätzlich fehlt in den Unterlagen die Darstellung der VRG Wind in Südhessen
sowie die Darstellung der vorhandenen und geplanten WEA in Südhessen. Dies ist
in den Texten und Karten zur Änderung des FNP und der Aufstellung des B-Plans
aufzunehmen.
Aus Sicht der oberen Landesplanungsbehörde für Südhessen ist der Standort des
geplanten Windparks Wörth regionalplanerisch nicht endgültig abgewogen, wie es im
Erläuterungsbericht zur Änderung des FNP, z.B. Seite 14, beschrieben wird, da
grenzüberschreitende Auswirkungen auf Regionalplanebene offensichtlich nicht be-
trachtet wurden. Nach der Methodik des schlüssigen Plankonzeptes für den TPEE
2019 zur Ermittlung von potenziellen Umfassungen, könnte der geplante Windpark
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Wörth nicht als VRG Wind festgelegt werden, sondern müsste dem Ausschlussraum
zugeordnet werden.
Wie in der Begründung mit Umweltbericht zum B-Plan in Kap 2.5.12.1, Seite 81, fest-
gestellt wird, fehlen in den Unterlagen Berechnungen zur Sichtbarkeit und potenziel-
len Umfassungen von Ortsteilen in der Gemeinde Lützelbach. Entsprechend der Me-
thodik des schlüssigen Plankonzeptes für den TPEE 2019 würde mit dem Windpark
Wörth im Zusammenhang mit den VRG 2-122 und 2-136 eine Umfassung der Ort-
steile Haingrund, Breitenbrunn und Seckmauern der Gemeinde Lützelbach entstehen
(s. Anlage).
In der Rechtsprechung ist es anerkannt, dass die Umfassung einer Siedlung ein Kri-
terium für die planerische Abwägung im Wege der Flächennutzungsplanung nach §
1 Abs. 7 Baugesetzbuch (BauGB) bzw. § 7 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) sein
kann.
Auch das Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, Beschluss vom
16.März 2012 - 2 L 2/11 -, juris, hat ein Kriterium des Regionalen Entwicklungsplans
Halle 2010 bestätigt, wonach auf die Ausweisung solcher Gebiete zu verzichten ist,
die zu einer Einkreisung von Siedlungsbereichen führen und damit auf die Bewohner
bedrohlich wirken und sie belästigen. Dabei wurde eine Einkreisung dann angenom-
men, wenn ein Windpark in einem Winkel von 120 Grad um das Siedlungsgebiet eine
deutlich sichtbar geschlossene, das Siedlungsgebiet umfassende Kulisse darstelle
(s. Antwort des Hessischen Ministers für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landes-
entwicklung, Landtagsdrucksache: 19/293 vom 11. Juni 2014).
Auch das OVG Koblenz hat in seiner Entscheidung vom 26.06.2018 - 8
A11691/17.OVG das Rücksichtnahmegebot als einen weiteren öffentlichen Belang
im Sinne des § 35 Abs. 3 S. 1 BauGB bestätigt, welcher nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 BIm-
SchG auch im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung seinen Nie-
derschlag finde. Das Gebot verlange, dass der Betreiber einer Anlage auch im Au-
ßenbereich schutzwürdige Interessen Dritter beachten und mit seinen Interessen in
Ausgleich stellen müsse. Gerade in einem Windenergievorranggebiet bzw. einer Kon-
zentrationszone sei die Errichtung von weiteren WEA zu erwarten.
Bei der Aufstellung des TPEE 2019 wurde das Kriterium Umfassung im schlüssigen
Plankonzept folgendermaßen behandelt:
3.3.3. 4. 1 d) Umfassung von Ortschaften
Umfassungen von Ortschaften entstehen, wenn Ortschaften durch Potenzialflächen
in einem Abstand von weniger als 4 km umstellt werden und so eine besondere Be-
drängungswirkung entsteht.
Diese Umfassung kann vermieden werden, wenn der freie Blick (180 Grad) vom äu-
ßeren Rand der Wohnbebauung einer Ortschaft in die Landschaft ohne Windenergie-
anlagen von mindestens 60 Grad möglich ist und der Umfassungswinkel unter 120
Grad beträgt. Messorte für die Prüfung der Umfassungswirkung sind im Geltungsbe-
reich des Regionalen Flächennutzungsplans die Siedlungsflächen (Bestand und Pla-
nung aus dem Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010) in
Ortsrandlage mit Wohnbebauung. Wegen des Maßstabs von 1:100.000 wurde au-
ßerhalb des Ballungsraums Frankfurt/Rhein-Main der jeweilige Ortsmittelpunkt als
Bezugsgröße herangezogen. Dabei wurden nur solche Ortsteile berücksichtigt, wel-
che im Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 mit einem
Vorranggebiet Siedlung (Bestand/Planung) in der Plankarte verzeichnet sind.
Im Aufstellungsverfahren des TPEE 2019 war in beiden Beteiligungsverfahren in den
Jahren 2014 und 2017 von bayerischen Stellen auf die Änderung der Verordnung
über den „Naturpark Bayerischer Odenwald“ und Ausweisung von Ausnahmezonen
für Windkraftnutzung im Landschaftsschutzgebiet „Naturpark Bayerischer Odenwald“
sowie Planungen für einen Windpark in der Ausnahmezone 2 durch die Stadt Wörth
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hingewiesen worden. In den ausgewiesenen Ausnahmezonen können WEA nur dann
genehmigt und errichtet werden, wenn diese Ausnahmezonen durch die Bauleitpla-
nung der betroffenen Kommune „aktiviert“ werden. Bis zum abschließenden Be-
schluss der Regionalversammlung Südhessen am 14. Juni 2019 über die Vorlage zur
Genehmigung des Entwurfs des TPEE 2019 lag keine Bauleitplanung der Stadt Wörth
für diese Ausnahmezone vor. Ein Scopingtermin im Genehmigungsverfahren nach
Bundesimmissionsschutzgesetz für den geplanten Windpark Wörth wurde erst am
23. Juni 2021, also 2 Jahre nach dem abschließenden Beschluss der Regionalver-
sammlung Südhessen, durchgeführt. Die Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB zum
notwendigen Bauleitplanverfahren der Stadt Wörth erfolgte mit den Schreiben vom
19. November 2021 . Der Planungsprozess für den TPEE 2019 erfolgte über viele
Jahre vom Aufstellungsbeschluss in 2010 bis zum abschließenden Beschluss im Jahr
2019. Da bis zum abschließenden Beschluss keine rechtsverbindliche Planung der
Stadt Wörth vorlag, das Verfahren zur Änderung des FNP und Aufstellung eines B-
Plans nicht eingeleitet war, konnten Planungen für einen Windpark Wörth aus Grün-
den der Rechtssicherheit des TPEE 2019 nicht berücksichtigt werden. Der TPEE
2019 legt VRG Wind mit Ausschlusswirkung außerhalb der festgelegten Vorrangge-
biete fest. Durch die Rechtsprechung wurde in den vergangenen Jahren eine Syste-
matik für die Aufstellung von Plänen mit Ausschlusswirkung festgelegt, die hohe An-
sprüche an die Konzeption stellen. Vor dem Hintergrund der Privilegierung der Win-
denergienutzung im Außenbereich nach § 35 Abs. 5 BauGB kann ein Ausschluss von
potenziell für die Windenergienutzung geeigneten Flächen im TPEE 2019 demnach
nur auf rechtsverbindlicher Grundlage erfolgen. Die Mitteilung einer beabsichtigten
Aktivierung der Ausnahmezone 2 durch die Stadt Wörth war in dieser Hinsicht nicht
ausreichend.
Die rechtsverbindlich im TPEE 2019 festgelegten VRG Wind müssen jedoch als sol-
che im Bauleitplanverfahren der Gemeinde Wörth berücksichtigt werden. Das Regie-
rungspräsidium Darmstadt hat in den Beteiligungsverfahren zur Änderung der Ver-
ordnung über den „Naturpark Bayerischer Odenwald“ und Ausweisung von Ausnah-
mezonen für Windkraftnutzung im Landschaftsschutzgebiet „Naturpark Bayerischer
Odenwald“ in seinen Stellungnahmen vom 29. Mai 2015 und 26. Oktober 2016 auf
die potenziellen Umfassungen durch die geplanten Ausnahmezonen 2 und 4 im Zu-
sammenhang mit den geplanten VRG 2-122 und 2-136, insbesondere für Ortsteile
der Gemeinde Lützelbach, hingewiesen.
Die hessische Landesregierung hat ein hohes Interesse daran, dass die festgelegten
VRG Wind effizient genutzt werden. Es ist davon auszugehen, dass noch weitere
WEA in den VRG 2-122 und 2-136 errichtet werden. Daher ist für eine abschließende
Stellungnahme eine Sichtbarkeitsanalyse und eine Beschreibung und Bewertung der
potenziellen Umfassungen für die Ortsteile der Gemeinde Lützelbach vorzulegen, in
der eine vollständige Nutzung der VRG 2-122 und 2-136 unter Berücksichtigung der
bestehenden genehmigten WEA 10 sowie der beantragten WEA 11 und 12 zugrunde
gelegt wird.
Die im Kapitel 4.2 der Unterlage „Bebauungsplan Windpark Wörth - Begründung mit
Umweltbericht“ dargestellten Visualisierungen des geplanten Windparks von Foto-
standpunkten in den Lützelbacher Ortsteilen Haingrund und Seckmauern legen nahe,
dass zumindest einige der im Windpark Wörth geplanten WEA von dort aus zu sehen
sein werden und somit geeignet wären, eine Umfassungssituation auszulösen. Die
Visualisierungen sind jedoch um alle auf hessischer Seite genehmigten und geplan-
ten WEA sowie um eine Darstellung der Lage der VRG Wind gemäß TPEE 2019 zu
ergänzen. Außerdem fehlt es an einer Visualisierung von einem Fotostandort im Orts-
teil Breitenbrunn.
Gemäß § 2 Abs. 2 BauGB besteht bei unmittelbaren Auswirkungen gewichtiger Art
ein Rechtsanspruch auf Rücksichtnahme durch die planende Nachbargemeinde
(Söfker in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetzbuch, Werkstand: 142.
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EL Mai 2021, § 2 RdNr. 107). Auch im Rahmen der Baugenehmigung für die Errich-
tung und den Betrieb von WEA im Außenbereich findet das Rücksichtnahmegebot
über § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BauGB Anwendung. Im Rahmen der bauleitplanerischen
Abwägung sollte seitens der Gemeinde Wörth daher berücksichtigt werden, dass der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigung von WEA möglicherweise der öffentliche
Belang des Rücksichtnahmegebots entgegensteht, soweit es bei Hinzutreten der zu
genehmigenden Anlage zu einer Umfassung einzelner Ortsteile kommt. In diesem
Fall führt dies zu einer fehlenden Erforderlichkeit der Bauleitplanung der Gemeinde
Wörth im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB.
Naturschutz
Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht wird mitgeteilt, dass aufgrund eines
Verfahrens in hiesiger Zuständigkeit Kenntnisse über das Vorkommen bestimmter,
besonders geschützter Arten in der Nähe zu dem o.g. Vorhaben aus dem Jahr 2020
vorliegen. Im Folgenden werden ergänzende Informationen zu der Karte „Untersu-
chungsradien und windkraftrelevante Großvögel“ über Vorkommen windkraftsensib-
ler Vogelarten im Untersuchungsgebiet übermittelt. Eine entsprechende Berücksich-
tigung bei der Erarbeitung artenschutzrechtlicher Unterlagen wird nahegelegt:
Rotmilanvorkommen: Südöstlich der Ortslage Lützel-Wiebelsbach liegt der Horst ei-
nes Rotmilans in 3,5 km Entfernung zu dem geplanten Windpark Wörth am Main.
Knapp außerhalb des 4.000 m Prüfradius befinden sich zwei weitere Rotmilanvor-
kommen jeweils im Bereich des Waldrandes am südlichen Ortsrand von Laudenbach
und östlich von Vielbrunn. Das Rotmilanvorkommen bei Vielbrunn konnte, wie in bei-
gefügter Stellungnahme zum Scopingtermin zur Errichtung und dem Betrieb des
Windparks vom 22. Juni 2021 dargestellt, bereits in den Jahren 2011 und 2017 fest-
gestellt werden. Der Rotmilanhorst befindet sich nun allerdings etwas südlicher als in
den letzten Jahren.
Baumfalke: In 3.500 m Entfernung zu dem Windpark befindet sich der Horst eines
Baumfalken am Waldrand, ca. 1 km nordöstlich von Breitenbrunn.
Wespenbussard: Zwischen Laudenbach und dem Standort der WEA 4 liegt der Horst
eines Wespenbussards in weniger als 1.500 m Entfernung zum geplanten Windpark.
Ein weiterer Horst des Wespenbussards befindet sich etwa 1 .800 m nordwestlich
des Windparks, in einem Waldstück 700 m südlich der L3259 zwischen Lützel-Wie-
belsbach und Seckmauern. Außerhalb des 4.000 m Radius befindet sich bei Viel-
brunn ebenfalls ein Horst des Wespenbussards. Dieser wurde etwas südöstlicher als
der o.g. Horst des Rotmilans verortet.
Waldschnepfe: 500 m südlich der WEA 4 bzw. 500 m östlich der WEA 5 ist ein Vor-
kommen der Waldschnepfe festgestellt worden. Ein weiteres Vorkommen diese Art
befindet sich etwa 800 m weiter südlich, innerhalb des 1.500 m Prüfradius um den
Windpark.
Die Stellungnahme vom 22.06.2021 zum Scopingtermin füge ich als Anlage bei.
Grundwasser (Grundwasserschutz/Wasserversorgung)
Das Plangebiet befindet sich außerhalb festgesetzter oder in Ausweisung befindlicher
hessischer Wasserschutzgebiete und auch außerhalb des bayerischen Teils des
Wasserschutzgebietes für den Brunnen Rimhorn der Gemeinde Lützelbach (WSG ID
437-052).
Aus Sicht der von mir zu vertretenden Belange bestehen keine Bedenken gegen den
Bebauungsplan.
Immissionsschutz
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Gegen den o. g. Bebauungsplanentwurf sowie den Entwurf zur Änderung des Flä-
chennutzungsplans der Stadt Wörth am Main bestehen hinsichtlich der Belange des
Immissionsschutzes keine grundsätzlichen Bedenken.
Der vorliegende Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB ist aus Sicht des Immissions-
schutzes - derzeit noch - nicht ausreichend.
Die in dem Bericht bereits angesprochenen speziellen Sachfragen zum Immissions-
schutz (BImSchG) sind mittels Gutachten zum Schallschutz, Schattenwurf und/oder
Eiswurf, sowie der Betrachtung möglicher weiterer Immissionen durch Licht, Strah-
lung, Geruch, Staub, Erschütterungen, Wärme oder sonstiger möglicher schädlicher
Umwelteinwirkungen zu klären.
Auf die durch angrenzende Anlagen bestehende „Vorbelastung“, insbesondere für die
Orte Lützelbach/Haingrund und Lützelbach/Seckmauern, wird in diesem Zusammen-
hang ausdrücklich hingewiesen.
Hier befinden sich ebenfalls zwei weitere Windenergieanlagen in einem Genehmi-
gungsverfahren nach BImSchG. Dies ist in den Gutachten zu berücksichtigen.
Anhang
Stellungnahme zum Scoping - Termin
Sehr geehrte Frau Dobler-Stegmann,
Ich danke Ihnen für die Übersendung Ihrer Einladung zum Scopingtermin per Video-
konferenz für den Windpark Wörth am Main. Eine Teilnahme an der Videokonferenz
ist mir leider nicht möglich. Stattdessen möchte ich von der ebenfalls eingeräumten
Möglichkeit zur Abgabe einer schriftlichen Stellungnahme Gebrauch machen und Sie
auf folgende Aspekte hinweisen:
a) Regionalplanung
Der Scoping-Unterlage ist auf den Seiten 13/14 und 30 zu entnehmen, dass die mög-
liche Umfassung von Ortsteilen geprüft werden soll. Laut der beschriebenen Methodik
soll ein freier Blick (180 Grad) von der Wohnbebauung einer Ortschaft in die Land-
schaft ohne Windenergieanlagen von mindestens 60 Grad (minimales Blickfeld) mög-
lich bleiben“. Der Umfassungswinkel dürfe 120 Grad nicht überschreiten. Es fehlen
allerdings Angaben dazu von wo aus der Umfassungswinkel gemessen und in wel-
chem Radius die Umfassung geprüft werden soll.
Im Sachlichen Teilplan Erneuerbare Energien (TPEE) 2019 wurde eine potenzielle
Umfassung vom Ortsmittelpunkt aus bis zu einer Entfernung von 4 km geprüft. Hin-
tergrund für die 4 km ist, dass eine 200 m hohe Windenergieanlage bei einem Ab-
stand von 4 km in die Fernsicht übergeht, da sie dann weniger als 10 % des vertikalen
Blickwinkels des Betrachters einnimmt.
Die geplanten WEA haben eine Gesamthöhe von 229 m. Der Prüfradius sollte daher
entsprechend größer als 4 km sein und die Vorranggebiete 2-122 und 2-136 gemäß
TPEE 2019 in der Gemeinde Lützelbach sowie bestehende Windenergieanlagen be-
achten. Insbesondere ist sicherzustellen, dass eine Umfassung der Ortslagen Hain-
haus, Seckmauern und Breitenbrunn vermieden wird.
Im weiteren Verfahren bittet die obere Landesplanungsbehörde im Dez. III 31.1 des
Regierungspräsidiums Darmstadt beteiligt zu werden.

b) Immissionsschutz
Gemäß der Vorlage zum Scopingtermin wird unter Ziffer 4.1 (S. 17 und 18) der Un-
tersuchungsumfang zum Schutzgut Mensch vorgeschlagen.
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Auf Basis der Gutachten zu Schall und Schattenwurf sollen mögliche Beeinträchti-
gungen in Wohngebieten durch Lärm und Schattenwurf geprüft werden. Der dabei zu
berücksichtigende Betrachtungsraum soll sich demnach nach der maximal mögli-
chen/ relevanten Wirkzone des jeweils zu betrachtenden Wirkfaktors richten.
Bezüglich des Schutzgutaspektes Schall soll dies der Einwirkungsbereich gemäß TA-
Lärm Nr. 2.2 sein. Definitionsgemäß wären dies also diejenigen Flächen, in denen die
von den WEA verursachten Beurteilungspegel weniger als 10 dB unter dem für diese
Fläche maßgebenden Immissionsrichtwert liegt.
Bezüglich des Schutzgutaspektes Schattenwurf sollen alle relevanten Standorte be-
rücksichtigt werden, die im Beschattungsbereich des hierzu betrachtenden Anlagen-
typs liegen.
Hinsichtlich des Schutzgutaspektes Eisabfall werden keine weiteren Ausführungen
gemacht.
Grundsätzlich ist die Herangehensweise an die genannten Aspekte mittels Gutachten
Stand der Technik. Zu den Ausführungen ist jedoch folgendes anzumerken:
Die Anlagen sollen unmittelbar an der Landesgrenze zu Hessen entstehen. Auf hes-
sischer Seite sind jedoch - in akustisch und optischer „Nähe“ - bereits neun Anlagen
in Betrieb. Eine zehnte Anlage in weniger als 2 km Abstand ist bereits genehmigt.
Bei Umsetzung des geplanten Windpark Wörth werden in Summe dann 15 WEA auf
gemeinsame Immissionsorte in der Kommune Lützelbach, insbesondere in Hain-
grund, einwirken. Da WEA hochliegende Quellen sind und damit große „Wirkungs-
weiten“ erzielen, muss in dem Verfahren durch den Gutachter geprüft werden, ob der
nach Ziffer 2.2 TA Lärm definierte Einwirkungsbereich ausreichend ist, oder ob hier -
aufgrund der Vielzahl gleicher Emissionsquellen - ein „erweiterter“ Einwirkungsbe-
reich von -12 dB herangezogen werden muss. Das ist notwendig, um sicher auszu-
schließen, dass es an einzelnen Immissionsorten zu Überschreitungen der Immissi-
onsrichtwerte durch Kumulation /Vorbelastung kommt.
Gleiches gilt sinngemäß auch für die Thematik Schattenwurf. Auch hier sind gemäß
der „Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Wind-
kraftanlagen Aktualisierung 2019“ (WKA-Schattenwurfhinweise) der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) alle WKA im Umkreis - also auch die be-
stehenden und genehmigten Anlagen - als Vorbelastung in die Beurteilung einzube-
ziehen.
Hinsichtlich der Thematik Eisabfall ist im Rahmen der weiteren Planungen nachvoll-
ziehbar darzustellen, wie dieser technisch - soweit möglich - verhindert werden soll.
Im weiteren Verfahren bittet das Dezernat IV/Da 43.1 - Strahlenschutz, Immissions-
schutz (Energie, Lärmschutz) des Regierungspräsidiums Darmstadt beteiligt zu wer-
den
c) Naturschutz
Aus naturschutzfachlicher und -rechtlicher Sicht wird mitgeteilt, dass aufgrund von
Verfahren und Planungen in hiesiger Zuständigkeit Kenntnisse über das Vorkommen
bestimmter, besonders geschützter Arten in der Nähe zu dem geplanten, o.g. Vorha-
ben vorliegen, die im Folgenden übermittelt werden. Eine entsprechende Berücksich-
tigung bei der Erarbeitung artenschutzrechtlicher Unterlagen wird nahegelegt:
Im Brunnthal (Michelstadt), östlich des Hügelgrabs, liegt am Waldrand ca. 1.400 m
südwestlich der WEA 5 der Horst eines Rotmilans. Das Brutvorkommen wurde in
2017 im Zuge der Kartierung für die Erweiterung des Windparks Hainhaus erfasst.
Nordöstlich der Ortslage Vielbrunn (Michelstadt) ist ein Brutvorkommen des Rot-
milans bekannt, das weniger als 4 km von der WEA 5 entfernt ist. Das Brutvorkommen
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wurde 201 1 für die Erweiterung des Windparks Hainhaus erfasst. Bei einer erneuten
Kartierung in 2017 konnte dieses Brutvorkommen etwas weiter südlich in ca. 4,5 km
Entfernung zur WEA 5 verortet werden.
Östlich der Ortslage Haingrund (Lützelbach), ca. 900 m nordwestlich der geplanten
WEA 3, liegt am Waldrand im Bereich „Zange“ der Horst eines Baumfalken. Das Brut-
vorkommen wurde in 2017 im Zuge der Kartierung für die Erweiterung des Windparks
Hainhaus kartiert.
Südlich von Breitenbrunn (Lützelbach), ungefähr auf Höhe der WEA 5, ist in einem
Abstand von 3,6 km zu dieser Anlage das Brutvorkommen eines Rotmilans bekannt.
Die Erfassung erfolgte in 2012 für die Aufstellung des gemeinsamen Flächennut-
zungsplans „Sachlicher Teilbereich Windkraft“ der südhessischen Odenwaldkommu-
nen.
Nördlich von Vielbrunn, ca. 4 km südwestlich der WEA 5, ist hier zudem ein Milan-
Schlafplatz bekannt, an dem bei Erfassungen in 2017 u.a. bis zu neun Schwarzmilane
festgestellt wurden.
Im Übrigen sind hier zwei Horststandorte des Schwarzstorchs bekannt, die in der
Nähe des Weilers Mangelsbach (Michelstadt) und östlich der Ortslage Würzberg (Mi-
chelstadt) in ca. 10 km Entfernung zum geplanten Windpark liegen.
Der Stadtrat faßte folgenden Beschluß:
Soweit die Stellungnahme des Regierungspräsidiums landesrechtliche Regelungen
des Landes Hessen für die Beurteilung der Bauleitplanung der Stadt Wörth a. Main
heranzieht, wird dies als unzulässig zurückgewiesen. Prüfungsmaßstab sind aus-
schließlich Bundesrecht und das Landesrecht des Freistaats Bayern.

Im aktuellen Entwurf zum FNP und Bebauungsplan „Windpark Wörth“ wird auf Basis
der Anregungen und Bedenken ausführlich auf die Belange der in den angrenzenden
Siedlungen lebenden Menschen sowie mögliche Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes und das Thema „Umzingelung“ eingegangen. Die Sichtbarkeitsanalyse
wird entsprechend angepasst.

Im Rahmen der Bauleitplanung zum „Windpark Wörth“ werden die Belange der hes-
sischen und bayerischen Kommunen gleichberechtigt behandelt. Kein regionalplane-
risch bzw. in einem Flächennutzungsplan dargestellter Siedlungsteil, sei es in Hessen
oder Bayern liegt näher als 1.000 m zum geplanten Windpark.

Die Beurteilung der Umfassungswirkung (Umzingelung) wurde in Absprache mit den
Genehmigungsbehörden und der Bezirksregierung nach der Methode aus dem Gut-
achten zur „Umfassung von Ortschaften durch Windenergieanlagen“ (UMWELTPLAN
2021) durchgeführt.

Eine Umfassungswirkung durch die geplanten, bestehenden sowie (im derzeit unbe-
planten VRG 2-136) angenommenen WEA im Untersuchungsgebiet ist aufgrund der
unvollständigen Sichtbarkeit der Anlagen aus der Ortslage von Haingrund und für alle
weiteren Orte im Umfeld des Windparks Wörth demnach auszuschließen.
Die angesprochene mögliche Verletzung des interkommunalen Rücksichtnahmege-
bots wird insbesondere unter Berücksichtigung der Genehmigungsverfahren und der
Genehmigungspraxis auf hessischer Seite mit Verwunderung zur Kenntnis genom-
men und zurückgewiesen.
Die Hinweise zur Ergänzung von Gutachten und weiteren Unterlagen werden im wei-
teren Verfahren berücksichtigt.

3.2 Beschlußfassung zur Fortführung der Bauleitplanung
Nach der (seit 16.11.2022 geltenden) Regelung des Art. 82 5 Nr. 1 BayBO finden die
Absätze 1 und 2 des Art. 82 BayBO keine Anwendung auf Vorhaben, die der Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung der Windenergie dienen, welche in Vorrang- und




